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____________________________________________________________________________________________________________ 

A.    Landkreis Jerichower Land 
2.      Amtliche Bekanntmachungen 

   196 

Landkreis Jerichower Land  

Europawahl 2004 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters zur Europa-

wahl am 13. Juni 2004 
Zur Feststellung des Briefwahlergebnisses für die Gemeinden 
des Landkreises Jerichower Land sind fünf Briefwahlvorstände 
berufen worden. Die Briefwahlvorstände üben ihre Tätigkeit in 
den Räumen der Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower 
Land, In der Alten Kaserne 4, 39288 Burg aus. Die Tätigkeit der 
Briefwahlvorstände beginnt um 16.30 Uhr mit der Zulassung der 
Wahlbriefe. Die Stimmenauszählung beginnt mit der Öffnung der 
Stimmzettelumschläge um 18.00 Uhr. Die Tätigkeit der Briefwahl-
vorstände ist öffentlich.  

Burg, den 26. Mai  2004 
gez.  Braun  

 

B.    Verwaltungsgemeinschaften, Städte  
        und Gemeinden 
1.       Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

   197 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssat-

zung 2004 der Gemeinde Pietzpuhl 
 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Pietzpuhl für das Haus- 
    haltsjahr 2004 

 

Auf der Grundlage des § 94 der Gemeindeordnung Land Sach-
sen-Anhalt in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Pietzpuhl in der Sitzung am 24.03.2004 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 beschlossen: 

                      § 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird 

im Verwaltungshaushalt 
- in den Einnahmen              197.900 € 
- in den Ausgaben                313.300 € 

im Vermögenshaushalt 
- in den Einnahmen              245.600 € 
- in den Ausgaben                367.300 € 

festgesetzt. 

                                             § 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 

                                          § 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

                                          § 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 
2004 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf 30.000 € festgesetzt. 

                                           § 5 

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2004 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A 300 v. H. 

Grundsteuer B 300 v. H. 

Gewerbesteuer 200 v. H. 

Pietzpuhl, den 24.03.2004 

 
gez. Reinhold 
Bürgermeisterin 

  
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 der Gemeindeordnung Land 
Sachsen-Anhalt vom 07.06.2004 bis 18.06.2004 zur Einsicht-
nahme im Verwaltungsamt Möser, Zimmer 02, öffentlich aus. 

Pietzpuhl, 17.05.2004 

 

gez. Reinhold 
Bürgermeisterin 

 

 

                     198 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssat-

zung 2004 der Gemeinde Kade  
   

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kade für das Haushalts-
jahr 2004 

Aufgrund des § 92 i.V.m. § 94 Abs.3 der Gemeindeordnung des 
Landes Sachsen -Anhalt in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Kade in der Sitzung am 19.02.2004 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 beschlos-
sen. 
                                                 § 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird 

im Verwaltungshaushalt   
- in der Einnahme auf                    600.900 EURO 
- in der Ausgabe auf        600.900 EURO 
    

im Vermögenshaushalt    
- in der Einnahme auf                     138.800 EURO 
-  in der Ausgabe auf                      138.800 EURO 

festgesetzt.    
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                                                  § 2 

Der Gesamtbetrag  der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird auf 40.000 EURO festgesetzt. 

                                                   § 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

                                                   § 4 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf  120.000 EURO festgesetzt. 

                                                    § 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2004 wie folgt festgesetzt: 

1.  Grundsteuer 
a)  für land - und forstwirtschaftliche Betriebe 

 (Grundsteuer A)                                        250 v. H. 
b)  für Grundstücke (Grundsteuer B)               300 v. H. 

2. Gewerbesteuer                                                    300 v. H. 

                                                                                                                                                                 

Kade, den  19.02.2004  

gez. Bürstenbinder                                                                                                                           
Bürgermeister                                                                    

                                                                

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 100 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Sachsen 
Anhalt erforderliche Genehmigung der Kreditaufnahme wurde 
durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Jerichower Land 
am 07. April unter dem Aktenzeichen 15 78 60 / 2004  nicht er-
teilt. 

Der Haushaltsplan liegt nach § 94  Abs. 3 Satz 1 Gemeindeord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt vom  07.06. bis 15.06.2004 
zur Einsichtnahme in der VG Stremme-Nordfiener in  
39307 Genthin, R. Breitscheidstr. 3, Zimmer 25, öffentlich aus.  

 

Genthin, den 26.05.2004 

gez. Besing 
amt. Bürgermeister 

 

                     199 
Hauptsatzung der Gemeinde Königsborn    

 

Aufgrund der §§ 6, 7 und 44 Abs. 3 Ziffer 1 der Gemeindeord-
nung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 
(GVBl. LSA S. 568), in der zur Zeit gültigen Fassung hat der 
Gemeinderat Königsborn in seiner Sitzung am 31.03.2004 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 

 

I. Abschnitt 

Benennung von Hoheitszeichen 

§ 1 
Name und Bezeichnung 

Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Königsborn“. 

 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

(1)  Das Wappen der Gemeinde Königsborn wird wie folgt 
       beschrieben: 
       In Blau unter einer schwebenden goldenen Krone ein runder,  
       schwarz strukturierter silberner Feldsteinbrunnen mit einem  
       auf drei Pfählen ruhenden beknauften kegelförmigen 
       Schindeldach und einem blauen Wasserspiegel. 

(2)  Die Flagge der Gemeinde Königsborn wird wie folgt  
       beschrieben: 
       Weiß/blau gestreifte Flagge mit dem aufgelegten Wappen  
       der Gemeinde. 

(3)  Die Gemeinde Königsborn führt ein Dienstsiegel, das dem  
       der Hauptsatzung beigefügten Dienstsiegelabdruck 
        entspricht. 

 

II. Abschnitt 

Organe 

 

§ 3 
Vorsitz im Gemeinderat 

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates. 

(2)  Bei Verhinderung des Bürgermeisters führt der gem. § 64  
       Abs. 1 GO LSA vom Gemeinderat gewählte Vertreter des  
       Bürgermeisters den Vorsitz.  

(3)  Sind der Bürgermeister und sein allgemeiner Vertreter  
       verhindert, ist das an Lebensjahren älteste Mitglied des  
       Gemeinderates zur Leitung der Sitzung berufen. 

 

§ 4 
Ausschüsse des Gemeinderates 

(1)  Der Gemeinderat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
       ständige Ausschüsse: 

- Hauptausschuss 
- Bau- und  Wohnungsausschuss 
- Soziales, Umwelt und Verkehr 

 

(2)  Der Gemeinderat kann nach Erfordernis weitere ständige  
       oder zeitweilige Ausschüsse bilden, sofern nicht gesetzliche  
       Bestimmungen entgegenstehen. 

(3)  Beschließender Ausschuss im Sinne des § 47 Abs. 1 GO  
       LSA ist der Hauptausschuss. 

(4)  Die im Hauptausschuss gefassten Beschlüsse sind in  der  
       nächsten Sitzung des Gemeinderates bekannt zu geben. 

(5)  Der Hauptausschuss bereitet die Beschlüsse der Gemeinde  
       vor.  Abschließend entscheidet er über: 

5.1.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Nr. 7 und   
                16 GO LSA, die im Vermögenswert zwischen  
                 2.500,-  EURO und  5.000,- EURO  liegen. 

5.2. Einstellung und Entlassung von Gemeindebedienste-
ten. 

 
5.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben  und  Verpflich-

tungsermächtigungen im Sinne des  § 44 Abs. 3 Nr. 4 
GO LSA, die im Einzelfall  3.500,- EURO nicht über-
schreiten. 

 
 

§ 5 
Zusammensetzung der Ausschüsse und Vorsitz 

(1)  Die Ausschüsse bestehen aus 3 Gemeinderäten. 
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(2)  Der Hauptausschuss besteht aus 3 Gemeinderäten und dem  
       Bürgermeister als Vorsitzenden. Der Bürgermeister ist stimm- 
       berechtigtes Mitglied. 

 (3)  In die beratenden Ausschüsse werden durch den Gemeinde- 
        rat 2 sachkundige Einwohner widerruflich als Mitglied beru- 
        fen.  Diese sind ehrenamtlich tätig. Ihre Zahl darf die der  
        Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht errei- 
        chen.  

§ 6 
Geschäftsordnung 

Das Verfahren im Gemeinderat und in den Ausschüssen wird 
durch eine vom Gemeinderat zu beschließende Geschäftsord-
nung geregelt. 

 

§ 7 
Aufwandesentschädigung 

Aufwandsentschädigungen werden nach einer vom Gemeinderat 
zu beschließenden Satzung gewährt. 

 

§ 8 
Bürgermeister 

(1)  Der Gemeinderat entscheidet über die Zulässigkeit der für die  
       Wahl zum Bürgermeister eingegangenen Bewerbungen auf  
       der Grundlage der geltenden Vorschriften der GO LSA und  
       des Kommunalwahlgesetzes. 

(2)  Der Bürgermeister der Gemeinde Königsborn wird entspre- 
       chend § 64 Abs. 1  GO LSA durch ein vom Gemeinderat    
       gewähltes Mitglied vertreten. 

(3)  Der Bürgermeister vertritt und repräsentiert die Gemeinde  
       Königsborn. 

(4)  Der Bürgermeister ist für die Vorbereitung der Beschlüsse  
       des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie deren  
       Vollzug verantwortlich. 

(5)  Der Bürgermeister entscheidet über: 

- Rechtsgeschäfte im Sinne des § 44 Abs. 3 Ziffer 7 und  
       16 GO LSA bei einem Vermögenswert bis 
        2.500,- EURO. 
 
- Über- und außerplanmäßige Ausgaben je Haushalts- 
        stelle bis 2.500,- EURO.  

 
- Geschäfte der laufenden Verwaltung bis zu  
        2.500,-  EURO jährlich. 

 
- Über- und außerplanmäßige Ausgaben i. S. des § 97  
        Abs. 1, letzter Satz GO LSA, die nicht erheblich sind: 
 

• Ausgaben, die auf Grund der Haushaltsrechnung  
        am Jahresende entstehen. 
       (Jahresabschlussbuchungen)  

(6)  In dringenden Angelegenheiten des Gemeinderates, deren  
       Erledigung auch nicht bis zu einer ohne Frist und formlos  
       einberufenen Gemeinderatssitzung (§ 51 Abs. 4 Satz 5 GO  
       LSA) aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bürger- 
       meister an Stelle des Gemeinderates. Die Gründe für die  
       Eilentscheidung sowie die Erledigung ist dem Gemeinderat  
       unverzüglich mitzuteilen. 

Diese Angelegenheit ist in die Tagesordnung auf der 
        nächsten Sitzung des Gemeinderates aufzunehmen. 

Das gleiche gilt für Angelegenheiten, für deren Erledigung  
        der Hauptausschuss zuständig ist.  

 

III. Abschnitt 

Unterrichtung und Beteiligung der Einwohner 

 

§ 9 
Einwohnerversammlungen 

(1)  Einwohnerversammlungen beruft der Bürgermeister im 
       Einvernehmen mit dem Gemeinderat ein. Er setzt die  
       Gesprächsgegenstände sowie die Veranstaltung fest. 
       Die Einladung ist ortsüblich bekannt zu machen und soll in  
       der Regel 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.   
       Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei  
       Tage verkürzt werden. 

 

(2)  Der Gemeinderat ist über den Ablauf der Einwohnerver- 
       sammlung und die wesentlichen Ergebnisse in seiner 
        nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 

§ 10 
Einwohnerfragestunde 

(1)  Der Gemeinderat hält  nach Maßgabe des Bedarfes zu  
       ordentlichen öffentlichen Sitzungen eine Einwohnerfragestun- 
       de ab. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

(2)  Der Bürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderates stellt  
       den Beginn und das Ende der Fragestunde fest. Findet sich  
       zu Beginn der Fragestunde kein Bürger ein, kann sie  
       geschlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 60  
       Minuten begrenzt sein. 

(3)  Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Namens und seiner  
       Anschrift berechtigt, eine Frage und zwei Zusatzfragen zu  
       stellen, sind keine weiteren Fragesteller da, kann der 
       Bürgermeister weitere Zusatzfragen zu noch angesproche- 
       nen Themen zulassen. Zugelassen werden nur Fragen von  
       allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Gemein- 
       de Königsborn fallen. 
       Angelegenheiten der Tagesordnung der Sitzung des 
       Gemeinderates können nicht Gegenstand der Einwohnerfra- 
       gestunde sein. 

(4)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich 
       durch den Bürgermeister. 
       Eine Aussprache findet nicht statt. Ist die Beantwortung der  
       Frage in der Sitzung nicht möglich, erhält der Einwohner eine 
       schriftliche Antwort, die innerhalb sechs Wochen ggf. als  
       Zwischenbescheid erteilt werden muss. 

 

§ 11 
Bürgerentscheid 

Ein Bürgerentscheid kommt ausschließlich für wichtige Angele-
genheiten der Gemeinde im Sinne des § 26 Abs. 2 GO LSA in 
Betracht. 

 

IV. Abschnitt 

Ehrenbürger, Ehrenbuch 

 

§ 12 
Ehrenbürger, Ehrenbuch 

(1)  Die Gemeinde kann Personen, die sich um sie besonders  
       verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. 

 (2)  Die Gemeinde Königsborn kann das Ehrenbürgerrecht  
        wegen unwürdigen Verhaltens wieder entziehen. 
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(3)  Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechts der  
       Gemeinde Königsborn bedarf einer Mehrheit von zwei Drit- 
       teln der stimmberechtigten Mitglieder des Gemeinderates. 

(4)  Über die Eintragung in das Ehrenbuch entscheidet der  
       Bürgermeister. 

 

                          V. Abschnitt 

Öffentliche Bekanntmachungen 

 

§ 13 
Bekanntmachungen 

(1)  Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen  
       treffen, erfolgen die gesetzlich erforderlichen Bekanntma- 
       chungen im Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land.  
       Sind Pläne, Karten und Zeichnungen oder andere Anlagen  
       selbst eine bekannt zu machende Angelegenheit oder Be- 
       standteil einer bekannt zu machenden Angelegenheit oder  
       eignet sich der bekannt zu machende Text wegen seines  
       Umfangs nicht in vollem Wortlaut zur Bekanntmachung, so  
       kann diese durch Auslegung im gemeinsamen Verwaltungs- 
       amt der Verwaltungsgemeinschaft Biederitz, Berliner Straße  
       25, 39175 Heyrothsberge, ersetzt werden. Auf die Auslegung  
       wird unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung  
       im  Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land und in den  
       Bekanntmachungskästen der Gemeinde, gemäß § 13, Abs. 2  
       dieser Satzung, hingewiesen. Die Dauer der Auslegung 
       beträgt, soweit nicht anders vorgeschrieben, 2 Wochen. 

(2)  Die Bekanntmachung von Tagesordnung, Zeit und Ort  
      öffentlicher Sitzungen und die gesetzlich erforderlichen 
      Bekanntmachungen nach Baugesetzbuch und Beteiligung in  
      Planfeststellungsverfahren erfolgen, soweit nicht Rechtsvor- 
      schriften besondere Regelungen treffen, in den Bekanntma- 
      chungskästen der Gemeinde Königsborn: 

1. Gemeindebüro,  Möckerner Str. 9,   39175  Königsborn 
2. FFw Königsborn, Möckerner Str. 33a, 39175 Königsborn 
3. Magdeburger Str. 12, 39175 Königsborn 
 

(3)  Auf die veröffentlichten Satzungen und die verkündeten  
      Verordnungen kann in den Bekanntmachungskästen gemäß 
       § 13 Abs. 2 dieser Satzung hingewiesen werden. Alle übrigen  
      Bekanntmachungen der Gemeinde Königsborn sind in den  
      Bekanntmachungskästen zu veröffentlichen. 

 

VI. Abschnitt 
Übergangs und Schlussvorschriften 

 

§ 14 
Sprachliche Gleichstellung 

Personen und Funktionsbezeichnungen in dieser Hauptsatzung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 

 

§ 15 
Inkrafttreten 

(1)  Die Hauptsatzung der Gemeinde Königsborn vom 31.03.2004  
       tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 28.01.2002 außer  
       Kraft. 
 

Königsborn, den 25.05.2004 

gez. Paschke 
Bürgermeister                                                     Siegel 

 

                     200 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6   
     KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der 

Gemeinde Schermen 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 31.07.1997 (GVBl. S. 721) in Verbindung mit § 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG-LSA) i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.06.1991 (GVBl. 
LSA S. 105) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996  (GVBl. 
LSA S. 405) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit sowie des 
Kommunalabgabengesetzes vom 06.10.1997  (GVBl. S. 878) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Schermen in seiner Sitzung vom 
26.02.1998 folgende Satzung beschlossen: 

                                     § 1 
                                       Allgemeines 

(1)  Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue-
rung ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, 
Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtun-
gen) erhebt die  Gemeinde Schermen - sofern Erschließungs-
beiträge nach den §§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden 
können - nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 
Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen 
durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht. 
Der Kreis der Beitragspflichtigen ergibt sich jeweils aus dem 
Beschluss des Gemeinderates zum Geltungsbereich und Ab-
rechnungsgebiet der einzelnen Straßenbaumaßnahme. 

 
(2)  Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils  
       für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand  
       auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maß- 
       nahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutz- 
       baren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) geson- 
       dert ermitteln. 

                                           § 2   
                      Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbs- 
    nebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesse- 
    rung oder Erneuerung der öffentlichen Verkehrsanlagen benö- 
    tigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der     
    Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 
     Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

2. die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage; 

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für  
    notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der  
    Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und  
    Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

4. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in  
    entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung von 

 a) Randsteinen und Schrammborden, 

 b) Rad- und Gehwegen, 

 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

 d) Beleuchtungseinrichtungen, 

 e) Rinnen und andere Einrichtungen für die 
                      Oberflächenentwässerung der öffentlichen 
                       Verkehrsanlagen, 

 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
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 g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und  
                      Bushaltestellen) und Grünanlagen soweit sie  
                      Bestandteil der öffentlichen Verkehrsanlagen sind; 

6. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung von selbständigen Grünanlagen und Parkeinrich- 
    tungen; 

7. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

§ 3    
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  
      Kosten ermittelt. 

(2)  Der Aufwand für 

        1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
        2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
        3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßen- 
             niveaus, 

        wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 

                      § 4 
                                              Grundstück 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das  
      Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes  
      bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die  
      von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte  
      Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in diesem  
      Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbe- 
      sondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. 

                                                    § 5 
                                          Vorteilsbemessung 

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses  
     von dem beitragsfähigen Aufwand den Teil, der auf die Inan- 
     spruchnahme der öffentlichen Verkehrsanlagen durch die  
     Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt. Den übrigen Teil des  
     Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen. 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt maxi- 
      mal 
 
      1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend 
          dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei  
          verkehrsberuhigten Wohnstraßen                             60 v. H. 
 
      2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem 
           innerörtlichen  Verkehr 
       a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
                  Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
                  Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und 
                  Bushaltestellen                                                  30 v. H. 
      b)  für Randsteine und Schrammborde, für Rad- 
                  und Gehwege - auch als kombinierte Anlage - 
                  sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
                  öffentlichen Verkehrsanlagen                           50 v. H. 
             c)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie für  
                  Rinnen und andere Einrichtungen der  
                  Oberflächenentwässerung                                40 v. H. 
             d)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
                   Busbuchten und Bushaltestellen                      55 v H. 
             e)  für niveaugleiche Mischflächen                         40 v. H. 
 
      3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend  
          dem Durchgangsverkehr dienen, 
     a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 
               Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
               und Stützmauern, Busbuchten und  
               Bushaltestellen                                                     20 v. H. 
           b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad-  
               und Gehwege - auch als kombinierte Anlage -  
               sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
               öffentlichen Verkehrsanlage                                 40 v. H. 

          c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen 
               und andere Einrichtungen der Oberflächenent-  
               wässerung                                                            30 v .H. 
          d)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne  
               Busbuchten und Bushaltestellen                          50 v. H. 
 
      4. bei außerhalb der geschlossenen Ortslage 
          (Außenbereich) verlaufenden Gemeindestraßen 
          nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA                               20 v.  H. 

      5. bei sonstigen öffentlichen Straßen nach § 3 Abs.  
      1 Nr. 4 StrG  LSA, die in der Straßenbaulast der 
      Gemeinde stehen,                                                    60 v. H. 

       6. bei Fußgängerzonen und Plätzen                           55 v.  H. 

7. bei selbständigen Grünanlagen                              60 v .H. 

8. bei selbständigen Parkeinrichtungen                      60 v. H. 

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts  
      anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung der Anteile der  
      Gemeinde verwendet werden 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachli- 
      chen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung von  
      den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe  
      für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

                                             § 6 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

(1) Entsteht durch die erforderliche Herstellung, Anschaffung,  
     Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von öffentlichen  
     Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb der  
     Gemeinde dienen oder zu dienen bestimmt sind, sowohl Bei- 
     tragspflichtigen für in Bebauungsplangebieten und/oder inner- 
     halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  
     BauGB) liegende Grundstücke, die baulich, gewerblich oder in  
     beitragsrechtlich vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport-  
     und Festplätze, Freibänder, Dauerkleingärten) nutzbar sind,  
     als auch Beitragspflichtigen für im Außenbereich (§ 35  
     BauGB) liegende und/oder wegen entsprechender Festset- 
     zungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzba- 
     re Grundstücke (z. B. landwirtschaftliche Nutzung) aus der  
     Inanspruchnahme oder der Möglichkeit der Inanspruchnahme  
     ein Vorteil, so wird der Vorteil für die zuletzt genannten  
     Grundstücke nur halb so hoch wie der Vorteil für die übrigen  
     Grundstücke bemessen. Demgemäß wird der umlagefähige  
     Aufwand im Verhältnis der einfachen Frontlänge der nur in  
     anderer Weise nutzbaren Grundstücke an der öffentlichen  
     Verkehrslage und der doppelten Frontlänge der baulich, 
      gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbaren  
      Grundstücke an der öffentlichen Verkehrsanlage aufgeteilt.  
      Dabei ist bei Grundstücken, die nicht oder nicht mit der 
      gesamten Grundstücksseite an die öffentliche Verkehrsanla- 
      ge angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück  
      gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Frontlänge der  
      der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten Grundstücks- 
      seite zugrunde zu legen. 

(2)  Besteht im Einzelfall von der Teilfläche eines Grundstücks, 
die außerhalb der sich nach § 7 Abs.2 Nr. 2, Nr.3, Nr.4 lit. b)  
oder Nr. 5 zu bestimmenden Fläche liegt, eine nennenswerte 
zusätzliche Inanspruchnahme der vorgenannten öffentlichen                             

      Verkehrsanlagen, die gegenüber der durch die baulich,  
      gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbare  
      Grundstücksteilfläche ausgelösten Inanspruchnahme eine  
      eigenständige Bedeutung hat, so ist für diese aus beitrags- 
      rechtlicher Sicht ebenfalls nur in anderer Weise nutzbare  
      Grundstücksteilfläche nach Maßgabe von Abs. 1 zu verfah- 
       ren. 

(3)  Die Verteilung der sich nach Abs. 1 und Abs. 2 ergebenden  
       Anteile am umlagefähigen Aufwand erfolgt für die baulich,  
       gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbaren  
       Grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von  
       § 7 und für die nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücke  
       bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von § 8. 
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                      § 7 
                                      Verteilungsregelung  

(1) Der nach § 5 bzw. § 6 auf die Beitragspflichtigen entfallende  
      Anteil am beitragsfähigen Aufwand wird - soweit nicht die  
      Sonderregelung nach § 8 eingreift - auf die Grundstücke unter  
      Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem  
      Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücksflächen zueinander  
      stehen. 

(2)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines  
    Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines  
    im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die Ge- 
    samtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder ge- 
    werblich nutzbar ist; 
 

       2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinaus 
            reichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes,  
            wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung  
           festgesetzt ist; 
 
       3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  
           liegen, und  bei Grundstücken, die über die Grenzen einer  
           solchen Satzung hinaus reichen, die Fläche im Satzungs- 
           bereich; 
 
       4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34  
           Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 fallen,  
 
            a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang  
                 bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Ge- 
                 samtfläche des Grundstücks, 
            b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich 
                 (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35  
                 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  
                 höchstens jedoch die Fläche zwischen der öffentlichen  
                 Verkehrsanlage und einer Linie, die in einem gleich- 
                 mäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; bei  
                 Grundstücken, die nicht an die öffentliche Verkehrsan- 
                 lage angrenzen oder lediglich durch einen zum Grund- 
                 stück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die  
                 Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsanlage  
                 zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in  
                 einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft; 
 
     5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit.b) ergebenden  
         Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die  
         Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsanlage bzw. im  
         Fall von Nr. 4 lit b) der der öffentlichen Verkehrsanlage  
         zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu,  
         die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über- 
         greifenden oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

    6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleich- 
        barer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibä- 
        der, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder innerhalb des im  
        Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, die  
        Gesamtfläche des Grundstücks. 

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 6 genannten Grundstücken wird nur die  
 Grundstücksfläche nach Abs. 2 berücksichtigt. Im Übrigen wird  
  bei bebauten oder bebaubaren und bei gewerblich genutzten  
  oder gewerblich nutzbaren Grundstücken zu der nach Abs. 2  
  festgestellten Grundstücksfläche je Vollgeschoß 25 v.H. der  
  Grundstücksfläche hinzugezählt. Als Vollgeschoß gelten alle  
  Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Voll- 
  geschosse sind. Kirchengebäude werden stets als einge- 
  schossige Gebäude behandelt. Ist im Einzelfall eine Ge- 
  schosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht  
  feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten  
  Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer 
  Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 
  2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche wird  
  vervielfacht 

   1. mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der baulichen  
       oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise (z. B.  
       Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerklein- 
       gärten) nutzbar ist oder innerhalb des im Zusammenhang 
        bebauten Ortsteils tatsächlich so genutzt wird, 
 
   2. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  
       bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan  
       ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a 
       BauNVO); Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes 
       (§ 6 BauNVO) der ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung  
       innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend ge- 
       werblich oder überwiegend in einer der gewerblichen 
       Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-,  
       Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe)  
       genutzt  wird; 
 
   3. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  
       bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan  
       ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbe- 
       gebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO)  
        oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

    (5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bei Grund-  
 stücken, 
 1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen,  
     die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge- 
     schosse; 
 
 2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschos- 
     se die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in  
     Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 
     Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Bau- 
     gebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäu- 
     dehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet, 
 
 3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge- 
     schosse noch die Höhe der baulichen Anlagen sondern  
     nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
     geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zah- 
     len aufgerundet, 
 
 4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden  
     dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoß je Nutzungsebe- 
     ne, 
 
 5. für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Be- 
     bauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 
 
 6. für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Be- 
     bauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 
 
 7. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
     geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw.  
     die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
     Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsäch- 
     lich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach 
     Nr. 1 bis 3; 
 
 8. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 bzw.  
     Nr. 4 bis 6 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die  
     Baumassenzahl nach Nr. 2 bzw.  3 überschritten wird, die  
     tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die  
     sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung erge- 
     benden Berechnungswerte nach Nr. 2 bzw.  3. 
 
9.  für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb des  
      im Zusammenhang  bebauten Ortsteiles (§34 BauGB)  
      liegen, wenn sie 
      a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 
           vorhandenen Vollgeschosse 
       b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 
           bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
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§ 8 
Verteilungsregelung für Außenbereichsgrundstücke 

(1) Bei Außenbereichsgrundstücken wird der nach § 5 bzw. § 6  
  auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil am beitragsfähi- 
  gen Aufwand unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ab- 
  sätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücks- 
  flächen zueinander stehen. 

(2)  Als Grundstücksfläche gilt die Gesamtfläche eines Grund-
stücks i.S. des Grundbuchrechts. 

 (3) Die Grundstücksfläche gem. Abs. 2 wird mit einer an der  
  Nutzung ausgerichteten Messzahl vervielfältigt. 

(4) Die Vervielfältigungsmesszahl beträgt für Grundstücke 

    1. ohne Bebauung 

    a) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
   Wasserflächen         2 

    b) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder 
   Gartenland    4 

    c)  bei gewerblicher Nutzung 
   (z. B. Bodenabbau pp.)                       12    

        2. mit in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung  
vergleichbaren Nutzung (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten pp.)                                   8 

        3. mit Wohnbebauung , landwirtschaftlichen Hofstellen 
oder landwirtschaftlichen Nebengebäuden 
(z. B. Feldscheunen) für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,              16              
für die Restfläche gilt Nr. 1; 

    4. mit Bebauung, die gewerblich genutzt werden,  für  
eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die  
Grundflächenzahl 0,2 ergibt,                                         20       
für die Restfläche gilt Nr. 1;        

5. Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungs- 
bereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  
liegen, für die von der Satzung erfassten Teilfläche  
a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder 
    Gewerbe betrieben dienen,          20 
b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung    16 
    für die Restfläche gilt jeweils Nr. 1. 

                       § 9 
                             Aufwandsspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßen- 
ausbaubeitrag selbständig erhoben werden für 

1.   den Grunderwerb für die öffentliche Verkehrsanlage, 
2.   die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage, 
3.   die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung  
      oder Gehwege sowie ohne Entwässerungs- und Beleuch- 
      tungseinrichtungen,  
4.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Mopedwege oder eines von ihnen,  
5.   die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung  
      oder Erneuerung der Radwege oder eines von ihnen, 
6.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Gehwege oder eines von ihnen,  
7.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,  
8.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsanla- 
      ge, 
9.   die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanla- 
      ge, 
10. die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Parkflächen, 

11. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
      der Grünanlagen. 

§ 10 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitrags- 
  fähigen Maßnahme. 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitrags- 
 pflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens je 
 doch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung.  

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten  
  entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Ab- 
  schnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnitts- 
  bildungsbeschluss.  

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann been- 
  det, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von  
  der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt 
  sind, der Aufwand berechenbar ist und in den Fällen von Abs.  
  1 und 3 die erforderlichen Grundflächen im Eigentum der  
  Gemeinde stehen. 

§ 11 
Vorausleistungen 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleis- 
tungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maß- 
nahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der end- 
gültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus- 
leistende nicht beitragspflichtig ist. 

 

                     § 12 
                          Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des  
 Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das  
 Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des  
 Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das  
 Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233  
 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch  
 belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses  
 Rechts beitragspflichtig.  

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als  
  Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle des  
  Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S. von  § 8 Abs. 1  
  des Vermögenszuordnungsgesetzes.  

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei  
  Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs-  
  und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsan- 
  teil beitragspflichtig. 

                                               § 13 
                       Beitragsbescheid 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

                 § 14 
                                            Fälligkeit 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistun-
gen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. 

§ 15 
Ablösung 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden  
      ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Aus- 
      baumaßnahme i.S. von § 1 entstehende Ausbauaufwand  
      anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen zu er- 
      mitteln und nach Maßgabe der §§ 5 - 8 auf die Grundstücke  
      zu verteilen, denen durch die Inanspruchnahme oder die  
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      Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentli- 
      chen Verkehrsanlage ein Vorteil entsteht. 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht  
      endgültig abgegolten. 
 

§ 16 
Billigkeitsregelungen 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tat- 
      sächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienenden  
      Grundstücke im Gemeindegebiet mit 1.045 m² gelten derarti- 
      ge Wohngrundstücke als i.S. von § 6 c Abs.2  Satz 1 KAG- 
      LSA übergroß, wenn die Summe der nach § 7 Abs.2 und § 6  
      Abs. 2 zu berechnenden Vorteilsflächen die vorgenannte  
      Durchschnittsgröße um 30 v.H. (Begrenzungsfläche) oder  
      mehr überschreitet. In diesem Sinne übergroße Grundstücke,  
      werden in Größe der Begrenzungsfläche in vollem Umfang,  
      hinsichtlich der die Begrenzungsfläche  bis um 50 v. H. über-  
      steigenden Vorteilsfläche zu 50 v. H. und wegen einer dar- 
      über hinausgehenden Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach  
      §§ 5 bis 7 zu berechnenden Straßenbaubeitrages herangezo- 
      gen.  
      Die Begrenzungsregelung ist zunächst auf die Vorteilsfläche  
      nach § 7 Abs. 2 und danach auf die darüber hinausgehende  
      Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 2 anzuwenden. 
                          
(2) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz  
      oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei  
      Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten  
      würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet  
      erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls  
      unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.  

 

§ 17 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt mit § 16 Abs. 1 rückwirkend zum  
      09.10.1997 und im Übrigen rückwirkend zum 23.04.1997 in  
      Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 23.04.1997 außer  
      Kraft. 
 
(2) Für die Zeit vom 23.04.1997 bis zum 09.10.1997 bestehen  
      abweichend von dieser Satzung folgende Sonderregelungen: 
      1. § 7 Abs. 5 Nr. 9 dieser Satzung gilt mit folgendem Wortlaut: 
          "Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bei  
          Grundstücken für die kein Bebauungsplan besteht und die  
           innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts- 
           teiles (§ 34 BauGB) liegen, die im Abrechnungsgebiet  
           überwiegende vorhandenen  Zahl der Vollgeschosse." 
     2.  § 16 gilt in folgender Fassung: 
          (1) Übergroße Grundstücke in Bebauungsplangebieten und  
                innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
                (§ 34 BauGB), die nicht überwiegend gewerblich ge- 
                nutzt werden (Wohngrundstücke), sind nur mit der für  
                das Satzungsgebiet ermittelten durchschnittlichen  
                Grundstücksgröße heranzuziehen, sofern die sich für  
                sie aus § 7 Abs. 2 ergebende Fläche größer ist (§ 6 c  
                Abs. 1 Satz 2 und Abs. 22 KAG-LSA). 
 
(3)  Bleibt bei Wohngrundstücken die höchste Zahl der tatsächlich  

vorhandenen Vollgeschosse hinter der nach § 7 Abs. 5  
zugrunde zu legenden Zahl der Vollgeschosse zurück, so be-
schränkt sich eine mit der Beitragsfestsetzung zu verbinden- 
de Heranziehung (Leistungsgebot) auf die Größe der Bei-
tragsfläche, die sich aus der Berechnung mit der höchsten 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse ergibt (§ 6c 
Abs. 2 Satz 3 KAG-LSA). Der Differenzbetrag zwischen der 
Beitragsfestsetzung und der Heranziehung wird bis zu einer 
nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemessung 
maßgebenden Umstände zinslos gestundet. 

 
(4)  Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz 

oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 

erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.    

 
Schermen, den 12.03.1998 

gez. Bartels 
Bürgermeister 
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1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde  

            Schermen über die Erhebung von Beiträgen nach  
            § 6 KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der  

            Gemeinde Schermen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 

1. Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung vom 
26.02.1998 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL. S.568) zuletzt geändert 
durch das Kommunalrechtsänderungsgesetz vom 31.07.1997 
(GVBl. S. 721) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 11.06.1991 
(GVBl. S. 105) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit sowie 
des Kommunalabgabengesetzes vom 06.10.1997 (GVBl. LSA 
S.878) hat der Gemeinderat Schermen in seiner Sitzung vom 
16.07.1998 folgende 1. Änderungssatzung zur Straßenausbau-
beitragssatzung vom 26.02.1998 beschlossen. 

                                                  § 1 

§ 16 Abs. 1 Satz 1 wird die Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienenden 
Grundstücke im Gemeindegebiet geändert. 

Demzufolge erhält § 16 Abs. 1 Satz 1 folgende Fassung: 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienenden 
Grundstücken im Gemeindegebiet mit 920 m² gelten derarti-
ge Wohngrundstücke als i.S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-
LSA übergroß, wenn die Summe der nach § 7 Abs. 2 und § 
6 Abs. 2 zu berechnenden Vorteilsflächen die vorgenannte 
Durchschnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) oder 
mehr überschreitet. 

                                                 § 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft.  

Schermen, den 03.08.1998 

gez. Bartels 
Bürgermeister  
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2. Änderungssatzung zur Satzung vom 26.02.1998 der Ge-
meinde Schermen über die Erhebung von Beiträgen nach  

            § 6 KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL S. 568) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 26.04.1999 (GVBL S. 152) in Verbindung 
mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen- 
Anhalt (KAG-LSA) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBL LSA S. 405) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.04.1999 (GVBL S. 150) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung  
am 14.03.2000 folgende 2. Änderungssatzung zur Straßenaus-
baubeitragssatzung vom 26.02.1998 beschlossen. 

                                                    § 1 

Um besondere Härten bei Mehrfachbelastung  (z.B. Eckgrundstü-
cke) zu vermeiden, wird folgende Regelung im § 16 Abs. 3 einge-
fügt.  
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Somit erhält der § 16 Abs. 3 folgenden Wortlaut: 

(3) Grundstücke, die zu mehreren beitragsfähigen Verkehrsanla- 
      gen i.S. von § 1 Abs. 1 beitragspflichtig sind, werden zu jeder  
      Verkehrsanlage nur mit einem Anteil von 2/3 des Beitrages  
      herangezogen. Den Restbetrag trägt die Gemeinde.  

 

gez.Bartels 
Bürgermeister 
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3. Änderungssatzung zur Satzung vom 26.02.1998 der Ge-
meinde Schermen über die Erhebung von Beiträgen nach  

            § 6 KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL S. 568) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 26.04.1999 (GVBL S.152)in Verbindung 
mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (KAG-LSA) i.d.F. der Bekanntmachung vom  13.12.1996 
(GVBL LSA S.405) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.04.1999 (GVBL  S. 150) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung 
am 25.07.2000 folgende 3. Änderungssatzung zur Straßenaus-
baubeitragsatzung vom 26.02.1998 beschlossen. 

                                                 § 1 

Im § 16 Abs. 1 wird die Berechnung der übergroßen Grundstücke 
auf die Begrenzungsfläche von 1.196 m² festgelegt. 

Somit erhält der § 16 Abs. 1 folgenden Wortlaut: 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienenden 
Grundstücke im Gemeindegebiet mit 920 m² gelten derartige 
Wohngrundstücke als i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA 
übergroß, wenn die Summe der nach § 7 Abs. 2 und 6 Abs. 
2 zu berechnenden Vorteilsfläche die vorgenannte Durch-
schnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) oder mehr 
überschreitet. 
In diesem Sinne übergroße Grundstücke, werden in Größe 
der Begrenzungsfläche in vollen Umfang des sich nach §§ 5 
bis 7 zu berechnenden Straßenbaubeitrages herangezogen. 

                                                 § 2 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

gez. Bartels  
Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG LSA 
für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Körbelitz 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568) zuletzt geändert 
durch Kommunalrechtsänderungsgesetz vom 31.07.1997 (GVBl. 
S. 721) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)  vom 11.06.1991 (GVBl. 
LSA S. 105) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. 
LSA S. 405) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit sowie des 
Kommualabgabengesetzes vom 06.10.1997 (GVBl. S. 878) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Körbelitz in seiner Sitzung vom 
31.03.1998 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1                                                              
Allgemeines 

(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche Herstel- 
      lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue- 
      rung ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Wege,  

      Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtun- 
      gen) erhebt die  Gemeinde Körbelitz - sofern Erschließungs- 
      beiträge nach den §§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden 
      können - nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den  
      Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen  
      durch die Inanspruchnahme oder die Möglichkeit der Inan- 
      spruchnahme dieser Leistungen ein Vorteil entsteht. 
  
(2) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils  
      für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand  
      auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnah- 
      me (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren  
      Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert  
      ermitteln. 

§ 2     
   Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 

1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbs- 
     nebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesse- 
     rung oder Erneuerung der öffentlichen Verkehrsanlagen benö- 
     tigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der  
     Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flä- 
     chen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

2.  die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage; 

3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
 Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für   
 notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der  
 Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Er- 
 satzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in  
     entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

5.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung von 

 a) Randsteinen und Schrammborden, 

 b) Rad- und Gehwegen, 

 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

 d) Beleuchtungseinrichtungen, 

 e) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflä- 
                      chenentwässerung der öffentlichen  Verkehrsanla- 
                      gen, 

 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und  
                      Bushaltestellen) und Grünanlagen soweit sie Be- 
                      standteil der öffentlichen Verkehrsanlagen sind; 

6.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung von selbständigen Grünanlagen und Parkeinrich- 
     tungen; 

7.  die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1)  Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  
       Kosten ermittelt. 

(2)  Der Aufwand für 

 1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

 3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßen 
                       niveaus, 

 wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
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§ 4 
Grundstück 

(1)  Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das  
       Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

(2)  Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes bür- 
       gerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die  
       von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte  
       Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in diesem  
       Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, insbe- 
       sondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen. 

§ 5 
Vorteilsbemessung 

(1)  Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses  
       von dem beitragsfähigen Aufwand den Teil, der auf die Inan- 
       spruchnahme der öffentlichen Verkehrsanlagen durch die  
       Allgemeinheit oder die Gemeinde entfällt. Den übrigen Teil  
       des Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen. 

(2)   Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt maxi- 
        mal 

 1.    bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend  
               dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrsbe- 
               ruhigten Wohnstraßen                                        60 v. H. 

 2.     bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem  
                innerörtlichen Verkehr 

  a)  für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
                     Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
                     Schutz- und Stützmauern,  Busbuchten und  
                     Bushaltestellen                                             30 v. H. 

     b)  für Randsteine und Schrammborde, für Rad-  
                     und Gehwege - auch als kombinierte Anlage -  
                     sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
                     öffentlichen Verkehrsanlagen                       50 v. H. 

                c)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie für 
                     Rinnen und andere Einrichtungen der Ober- 
                     flächenentwässerung                                   40 v. H. 

                d)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne  
                     Busbuchten und Bushaltestellen                  55 v. H. 

                e)  für niveaugleiche Mischflächen                    40 v. H. 

3.    bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem 
Durchgangsverkehr dienen, 

a)  für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
     Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
     Schutz- und Stützmauern, Busbuchten und  
     Bushaltestellen                                             20 v. H.  

b)  für Randsteine und Schrammborde, für Rad-  
und Gehwege - auch als kombinierte Anlage -           
sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Verkehrsanlage                        40 v. H. 

c)  für Beleuchtungseinrichtungen sowie für 
 Rinnen und andere Einrichtungen der 
 Oberflächenentwässerung                           30 v. H. 
 

d)  für Parkflächen (auch Standspuren) ohne  
Busbuchten und Bushaltestellen                 50 v .H. 

 4.     bei außerhalb der geschlossenen Ortslage  
 (Außenbe reich) verlaufenden Gemeindestraßen 
 nach § 3 Abs. 1  Nr. 3 StrG LSA                       20 v .H. 

5.     bei sonstigen öffentlichen Straßen nach § 3 Abs. 1 
 Nr. 4 StrG LSA, die in der Straßenbaulast der 
Gemeinde stehen,                                              60 v. H. 

6.       bei Fußgängerzonen und Plätzen                    55 v. H. 

7.      bei selbständigen Grünanlagen                        60 v. H. 

8.      bei selbständigen Parkeinrichtungen                 60 v. H. 

(3)  Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber nichts  
   anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung der Anteile der  
   Gemeinde verwendet werden. 

 (4)  Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachli-  
 chen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung von  
 den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe  
 für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

§ 6 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

(1)  Entsteht durch die erforderliche Herstellung, Anschaffung,  
       Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von öffentlichen  
       Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb  
       der Gemeinde dienen oder zu dienen bestimmt sind, sowohl  
       Beitragspflichtigen für in Bebauungsplangebieten und/oder  
       innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  
       BauGB) liegende Grundstücke, die baulich, gewerblich oder  
       in beitragsrechtlich vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe,  
       Sport- und Festplätze, Freibänder, Dauerkleingärten) nutzbar  
       sind, als auch Beitragspflichtigen für im Außenbereich (§ 35  
       BauGB) liegende und/oder wegen entsprechender Festset- 
       zungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutz- 
       bare Grundstücke (z. B. landwirtschaftliche Nutzung) aus der  
       Inanspruchnahme oder der Möglichkeit der Inanspruchnah- 
       me ein Vorteil, so wird der Vorteil für die zuletzt genannten  
       Grundstücke nur halb so hoch wie der Vorteil für die übrigen  
       Grundstücke bemessen. Demgemäß wird der umlagefähige  
       Aufwand im Verhältnis der einfachen Frontlänge der nur in  
       anderer Weise nutzbaren Grundstücke an der öffentlichen  
       Verkehrslage und der doppelten Frontlänge der baulich,  
        gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbaren 
        Grundstücke an der öffentlichen Verkehrsanlage aufgeteilt.  
        Dabei ist bei Grundstücken, die nicht oder nicht mit der  
        gesamten Grundstücksseite an die öffentliche Verkehrsanla- 
        ge angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück  
        gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Frontlänge der  
        der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten Grundstücks- 
        seite zugrunde zu legen. 

(2) Besteht im Einzelfall von der Teilfläche eines Grundstücks,  
die außerhalb der sich nach § 7 Abs.2 Nr. 2, Nr.3, Nr.4 lit. b)  
oder Nr. 5 zu bestimmenden Fläche liegt, eine nennenswer-
te zusätzliche Inanspruchnahme der vorgenannten öffentli-
chen  Verkehrsanlagen, die gegenüber der durch die bau-
lich, gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbare 
Grundstücksteilfläche ausgelösten  Inanspruchnahme eine 
eigenständige Bedeutung hat, so ist für diese aus beitrags-
rechtlicher Sicht ebenfalls nur in anderer Weise nutzbare 
Grundstücksteilfläche nach Maßgabe von Abs. 1 zu verfah-
ren. 

 
(3)   Die Verteilung der sich nach Abs. 1 und Abs. 2 ergebenden  
        Anteile am umlagefähigen Aufwand erfolgt für die baulich,  
        gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar nutzbaren       
        grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von  
        § 7 und für die nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücke  
        bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von § 8. 

§ 7 
Verteilungsregelung 

(1)  Der nach § 5 bzw. § 6 auf die Beitragspflichtigen entfallende  
       Anteil am beitragsfähigen Aufwand wird - soweit nicht die  
       Sonderregelung nach § 8 eingreift - auf die Grundstücke  
       unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach  
       dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücksflächen zu 
       einander stehen. 

(2)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes und mit der               
Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 
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 2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinaus  
                      reichen, die Fläche im Bereich des Bebauungspla- 
                      nes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche 
                      Nutzung festgesetzt ist; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB liegen, und  bei Grundstücken, die über die 
Grenzen einer solchen  Satzung hinaus reichen, die 
Fläche im Satzungsbereich;  

 
4.   für die kein Bebauungsplan und keine Satzung  

   nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht 
    unter Nr. 6 fallen,  

   
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusam 

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
b)     wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen- 
         bereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Aus- 
         senbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamt- 
         fläche des Grundstücks, höchstens jedoch die  
         Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrsan- 
         lage und einer Linie, die in einem gleichmäßi- 
         gen Abstand von 50 m dazu verläuft; bei  
         Grundstücken, die nicht an die öffentliche  
         Verkehrsanlage angrenzen oder lediglich  
         durch einen zum Grundstück gehörenden  
         Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche  
         zwischen der öffentlichen Verkehrsanlage 
         zugewandten Grundstücksseite und einer  
         Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
         von 50 m dazu verläuft; 

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit.b) 
          ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerb- 
          lich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentli- 
          chen Verkehrsanlage bzw. im Fall von Nr. 4 lit b)  
          der der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten 
          Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem  
          gleichmäßigen Abstand  verläuft, der der übergrei- 
          fenden oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in  
         vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und  
         Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar 
         sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebau- 
         ten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche 
         des Grundstücks. 

(3)  Bei den in Abs. 2 Nr. 6 genannten Grundstücken wird nur die   
  Grundstücksfläche nach  Abs. 2 berücksichtigt. Im übrigen  
  wird bei bebauten oder bebaubaren und bei gewerblich  
  genutzten oder gewerblich nutzbaren Grundstücken zu der  
  nach Abs. 2 festgestellten Grundstücksfläche je Vollgeschoß  
  25 v. H. der Grundstücksfläche hinzugezählt. 

  Als Vollgeschoß gelten alle Geschosse, die nach landesrecht- 
 lichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude wer- 
 den stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Ist im Ein- 
 zelfall eine Geschoßzahl wegen der Besonderheiten des Bau 
 werks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell  
 genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen  
 in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefan- 
 gene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoß gerech 
 net. 

(4)   Die nach Abs. 2 und Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche 
wird vervielfacht 

 1. mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der  
          baulichen oder gewerblichen Nutzung  
          vergleichbaren Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und  
          Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar ist  
          oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten  
          Ortsteils tatsächlich so genutzt wird, 

            2.  mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines  
         tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch  

         Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
         § 4 und § 4 a BauNVO); Dorfgebietes (§ 5 
         BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) der  
         ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb  
         eines Bebauungsplangebietes überwiegend  
         gewerblich oder überwiegend in einer der  
         gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B.  
         Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude,  
         Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

3. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines 
         tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch  
         Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7  
         BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), 
         Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebie- 
         tes  (§ 11 BauNVO) liegt. 

(5)  Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bei    
  Grundstücken, 

 1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes  
         liegen, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl  
         der Vollgeschosse; 

 2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge- 
         schosse die Höhe der baulichen Anlagen festge- 
         setzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie- 
          ten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und  
          in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 ge- 
   teilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze  
          Zahlen aufgerundet, 

3.       für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
          geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen  
          sondern nur eine Baumaßenzahl festgesetzt ist,  
          die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumaßen- 
          zahl auf ganze Zahlen aufgerundet. 
 

 4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet  
          werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoß je  
          Nutzungsebene, 

 5. für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung  
          ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem  
          Vollgeschoß, 

             6. für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne  
                      Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollge- 
                      schossen,  

             7. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der 
                       Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla- 
                      gen bzw. die Baumaßenzahl bestimmt ist, der in  
                      der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte  
                      und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB)  
                      Berechnungswert nach Nr. 1 bis 3; 

             8.       auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1  
                       bzw.  Nr. 4 bis 6 oder die Höhe der baulichen  
                       Anlagen bzw.  die Baumaßenzahl nach Nr. 2 bzw.   
                       3 überschritten  wird, die tatsächlich vorhandene  
                       Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der  
                        tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden  
                        Berechnungswerte nach Nr. 2 bzw. 3.  

             9.         für die kein Bebauungsplan besteht und die 
            innerhalb  des im Zusammenhang bebauten  
            Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich  
          vorhandenen Vollgeschosse 

                         b)    unbebaut sind, die Zahl der in der näheren  
        Umgebung überwiegend vorhandenen Voll- 
         geschosse. 
 

§ 8 
Verteilungsregelung für Außenbereichsgrundstücke 

(1) Bei Außenbereichsgrundstücken wird der nach § 5 bzw. § 6  
  auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil am beitragsfähi- 
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  gen Aufwand unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ab- 
  sätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücks- 
  flächen zueinander stehen. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt die Gesamtfläche eines Grund-
stücks i.S. des Grundbuchrechts. 

(3) Die Grundstücksfläche gem. Abs. 2 wird mit einer an der  
   Nutzung ausgerichteten Meßzahl vervielfältigt. 

(4)  Die Vervielfältigungsmeßzahl beträgt für Grundstücke 

 1. ohne Bebauung 

  a) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
          Wasserflächen                                                      2

 b) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
          land                                                                      4 
c) bei gewerblicher Nutzung 
          (z. B. Bodenabbau pp.)                             12      

 2.  mit in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung  
     vergleichbaren Nutzung (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, 
     Freibäder, Dauerkleingärten pp.)                                8 

 3.   mit Wohnbebauung , landwirtschaftlichen  Hofstellen 
      oder landwirtschaftlichen Nebengebäuden (z. B. Feld- 
      scheunen) für eine Teilfläche, die sich rechnerisch  
      aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch  
      die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,                              16  
      für die Restfläche gilt Nr. 1 

4.   mit Bebauung, die gewerblich genutzt werden,  für 
      eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund- 
      fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä- 
      chenzahl 0,2 ergibt,                                                 20 
      für die Restfläche gilt Nr. 1;            

5.   Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungsbe- 
       reich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, 
       für die von der Satzung erfassten Teilfläche    

 a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- 
                   oder Gewerbebetrieben dienen,      20 20 

 b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  
                   Bebauung                                                    16 
                   für die Restfläche gilt jeweils Nr. 1.                                    

§ 9 
Aufwandsspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßen- 
ausbaubeitrag selbständig erhoben werden für 

1. den Grunderwerb für die öffentliche Verkehrsanlage, 

2. die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage,  

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder   
Erneuerung der Straßen und Wege ohne Moped-, Rad- und  
Gehwege sowie ohne Entwässerungs- und Beleuchtungsein- 
richtungen,  

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 
    der Mopedwege oder eines von ihnen, 

5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung der Radwege oder eines von ihnen, 

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
    der Gehwege oder eines von ihnen,  

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ihnen,  

 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  

der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsanla- 
ge, 

 
9. die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
    der Beleuchtungseinichtungen der öffentlichen Verkehrsanla- 
    ge, 

  10. die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung 
der Parkflächen, 

  11. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung  
der Grünanlagen. 

§ 10 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der bei-
tragsfähigen Maßnahme. 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Bei-
tragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frü-
hestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspal-
tung.  

(3)        Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnit- 
ten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 
Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ab- 
schnittsbildungsbeschluss. 

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann 
beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend 
dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm  
fertig gestellt sind, der Aufwand berechenbar ist und in 
den Fällen von Abs. 1 und 3 die erforderlichen Grundflä-
chen im Eigentum der Gemeinde stehen. 

§ 11 
Vorausleistungen 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleis-
tungen verlangt werden,  sobald mit der Durchführung der Maß-
nahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der end-
gültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Voraus-
leistende nicht beitragspflichtig ist. 

§ 12 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte bei-
tragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen 
Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle 
des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitrags-
pflichtig.  

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch 
als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S.  
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.  

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig. 

§ 13 
Beitragsbescheid 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

§ 14 
Fälligkeit 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistun-
gen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. 

§ 15 
Ablösung 

(1)       In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan- 
            den ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart 
             werden. 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die  
             Ausbaumaßnahme i.S. von § 1entstehende Ausbauauf- 
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             wand anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen 
             zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 5 - 8 auf die  
             Grundstücke zu verteilen, denen durch die Inanspruch- 
             nahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme der  
             betreffenden öffentlichen Verkehrsanlage ein Vorteil  
             entsteht. 

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 
             pflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 16 
Billigkeitsregelungen 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken die-
nenden Grundstücke im Gemeindegebiet  mit  1.418 m² 
gelten derartige Wohngrundstücke als i.S. von § 6 c 
Abs.2  Satz 1 KAG-LSA übergroß, wenn die Summe der 
nach § 7 Abs.2 und § 6 Abs. 2 zu berechnenden 
Vorteilsflächen die vorgenannte Durchschnittsgröße um 
30 v.H. (Begrenzungsfläche) oder mehr überschreitet. In 
diesem Sinne übergroße Grundstücke, werden in Größe 
der Begrenzungsfläche in vollem Umfang , hinsichtlich 
der die Begrenzungsfläche  bis um 50 v. H. übersteigen-
den Vorteilsfläche zu 50 v. H. und wegen einer darüber 
hinausgehenden Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach 
§§ 5 bis 7 zu berechnenden Straßenbaubeitrages heran-
gezogen.  
Die Begrenzungsregelung ist zunächst auf die Vorteilsflä- 
che  nach § 7 Abs. 2 und danach auf die darüber hinaus-
gehende Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 2 anzuwenden.                          

(2) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können 
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuld-
ner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden. 
Grundstücke, die zu mehreren gleichartigen beitragsfähi-
gen Verkehrsanlagen i.S. vom § 1 Abs. 1 beitragspflichtig 
sind, werden zu jeder Verkehrsanlage nur mit einem An-
teil von 2/3 des Beitrages herangezogen. Den Restbetrag 
trägt die Gemeinde.  

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.09.1993 außer Kraft. 

Körbelitz, den 31.03.1998 

gez. Schwenck 
Bürgermeisterin 

 

                              205 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG LSA 

für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Möser 

 

Aufgrund der §§ 6 und 91 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl. S. 568) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26.04.1999 (GVBl. S. 152) in Verbindung mit § 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(KAG-LSA) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. 
LSA S. 405) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16.04.1999 
(GVBl. S. 150) hat der Gemeinderat der Gemeinde Möser in 
seiner Sitzung vom 01.03.2000 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1   
 Allgemeines 

(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die erforderliche 
             Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung  
             und Erneuerung ihrer öffentlichen Verkehrsanlagen  

             (Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen 
             und Parkeinrichtungen) erhebt die Gemeinde Möser -  
             sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB  
             nicht erhoben werden können - nach Maßgabe dieser  
             Satzung Beiträge von den Beitragspflichtigen im Sinne  
             des § 6 Abs. 8 KAG-LSA, denen durch die Inanspruch- 
             nahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser  
             Leistungen ein Vorteil entsteht. 
 Der Kreis der Beitragspflichtigen ergibt sich jeweils aus  
            dem Beschluß des GR zum Geltungsbereich und 
            Abrechnungsgebiet der einzelnen Straßenbaumaßnahme. 

(2) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand  
             jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den 
             Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile  
             einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen  
             selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme 
             (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln. 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 

1.  den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und  
     Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung,  
     Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Verkehrs- 
     anlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert  
     der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitge- 
     stellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

2.  die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage; 

3.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für  
     notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der  
     Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und  
     Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

4.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung von Wegen,  Plätzen und Fußgängerzonen in  
     entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

5.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder 
     Erneuerung von 

 a)      Randsteinen und Schrammborden, 

 b) Rad- und Gehwegen, 

 c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 

 d) Beleuchtungseinrichtungen, 

 e) Rinnen und andere Einrichtungen für die Ober- 
                      flächenentwässerung der öffentlichen Verkehrs- 
                      anlagen, 

 f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und  
                      Bushaltestellen) und Grünanlagen soweit sie Be- 
                      standteil der öffentlichen Verkehrsanlagen sind; 

6.  die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung   
     oder Erneuerung von selbständigen Grünanlagen und  
     Parkeinrichtungen; 

7.  die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 

§ 3 
              Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  
             Kosten ermittelt. 

(2) Der Aufwand für 

 1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 

 2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
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 3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßen- 
                      niveaus, wird den Kosten der Fahrbahn zugerech- 
                      net. 

§ 4 
Grundstück 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das  
             Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes  
             bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt  
             die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend  
             genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist  
             in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nach- 
             prüfbar, insbesondere durch amtliche Dokumente, nach- 
             zuweisen. 

§ 5 
     Vorteilsbemessung 

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen 
             Interesses von dem beitragsfähigen Aufwand den Teil,  
             der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrs- 
             anlagen durch die Allgemeinheit oder die Gemeinde  
             entfällt. Den übrigen Teil des Aufwandes haben die  
             Beitragspflichtigen zu tragen. 

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt  
             maximal 

 1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend 
                      dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrsbe- 
                      ruhigten Wohnstraßen                                   60 v .H. 

 2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem 
                       innerörtlichen Verkehr 

  a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- 
                                und  Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
                                Schutz- und Stützmauern, Busbuchten  
                                und  Bushaltestellen                            30 v. H. 

  b) für Randsteine und Schrammborde, für  
                                Rad- und Gehwege - auch als kombinierte  
                                Anlage - sowie für Grünanlagen als 
                                Bestandteil der öffentlichen 
                                Verkehrsanlagen                                 50 v .H. 

                      c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie  
                                für Rinnen und andere Einrichtungen der  
                                Oberflächenentwässerung                  40 v. H. 

                      d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne  
                                Busbuchten und Bushaltestellen         55 v .H. 

e)  für niveaugleiche Mischflächen           40 v. H. 

3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend 
dem Durchgangsverkehr dienen, 

 a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand-  
          und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
          Schutz- und Stützmauern, Busbuchten  
          und Bushaltestellen                             20 v. H. 

         b) für Randsteine und Schrammborde, für 
          Rad- und Gehwege - auch als kombinierte  
          Anlage  - sowie für Grünanlagen als 
          Bestandteil der öffentlichen Verkehrs- 
          anlage                                                 40 v. H. 

 c)      für Beleuchtungseinrichtungen sowie für  
                  Rinnen und andere Einrichtungen der  
                  Oberflächenentwässerung                  30 v. H. 
 
         d)     für Parkflächen (auch Standspuren) ohne  
                  Busbuchten und  Bushaltestellen        50 v. H. 
 

4. bei außerhalb der geschlossenen Ortslage (Außen-
bereich) verlaufenden Gemeindestraßen nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA                                   20 v. H. 

5. bei sonstigen öffentlichen Straßen nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 4 StrG LSA, die in der  
Straßenbaulast der Gemeinde stehen,        60 v .H. 

6.  bei Fußgängerzonen und Plätzen                 55 v. H. 

7. bei selbständigen Grünanlagen                    60 v. H. 

8. bei selbständigen Parkeinrichtungen            60 v. H. 

(3) Zuschüsse Dritter können, soweit der Zuschussgeber 
nichts anderes bestimmt hat, hälftig zur Deckung der An-
teile der Gemeinde verwendet werden 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sach-
lichen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung 
von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

§ 6 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

(1)        Entsteht durch die erforderliche Herstellung, Anschaffung,  
             Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von öffentli- 
             chen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Verkehr 
             innerhalb der Gemeinde dienen oder zu dienen bestimmt  
             sind, sowohl Beitragspflichtigen für in Bebauungsplange- 
             bieten und/oder innerhalb des im Zusammenhang bebau- 
             ten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegende Grundstücke, die  
             baulich, gewerblich oder in beitragsrechtlich vergleichba- 
             rer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Frei- 
             bänder, Dauerkleingärten) nutzbar sind, als auch Bei- 
             tragspflichtigen für im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
             liegende und/oder wegen entsprechender Festsetzungen  
             in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbare  
             Grundstücke (z. B. landwirtschaftliche Nutzung) aus der  
             Inanspruchnahme oder der Möglichkeit der Inanspruch- 
             nahme ein Vorteil, so wird der Vorteil für die zuletzt ge- 
             nannten Grundstücke nur halb so hoch wie der Vorteil 
             für die übrigen Grundstücke bemessen. 
             Demgemäß wird der umlagefähige Aufwand im Verhältnis  
             der einfachen Frontlänge der nur in anderer Weise nutz- 
             baren Grundstücke an der öffentlichen Verkehrslage und  
             der doppelten Frontlänge der baulich, gewerblich oder  
             beitragsrechtlich vergleichbar nutzbaren Grundstücke an  
             der öffentlichen Verkehrsanlage aufgeteilt. Dabei ist bei 
             Grundstücken, die nicht oder nicht mit der gesamten  
             Grundstücksseite an die öffentliche Verkehrsanlage  
             angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück  
             gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Frontlänge  
             der der öffentlichen Verkehrsanlage zugewandten  
             Grundstücksseite zugrunde zu legen. 

(2)        Besteht im Einzelfall von der Teilfläche eines Grund- 
             stücks, die außerhalb der sich nach  § 7 Abs.2 Nr. 2,  
             Nr.3, Nr.4 lit. b)  oder Nr. 5 zu bestimmenden Fläche  
             liegt, eine nennenswerte zusätzliche Inanspruchnahme 
             der vorgenannten öffentlichen Verkehrsanlagen, die  
             gegenüber der durch die baulich, gewerblich oder bei- 
             tragsrechtlich  vergleichbar nutzbare Grundstücksteilflä- 
             che ausgelösten Inanspruchnahme eine eigenständige  
             Bedeutung hat, so ist für diese aus beitragsrechtlicher  
             Sicht ebenfalls nur in anderer Weise nutzbare  
             Grundstücksteilfläche nach Maßgabe von Abs. 1 zu  
             verfahren.  
 
(3) Die Verteilung der sich nach Abs. 1 und Abs. 2 ergeben- 
             den Anteile am umlagefähigen Aufwand erfolgt für die  
             baulich, gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar 
             nutzbaren Grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach  
             Maßgabe von § 7 und für die nur in anderer Weise nutz- 
             baren Grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach Maß- 
             gabe von § 8. 

§ 7 
     Verteilungsregelung 

(1) Der nach § 5 bzw. § 6 auf die Beitragspflichtigen entfal- 
             lende Anteil am beitragsfähigen Aufwand wird - soweit  
             nicht die Sonderregelung nach § 8 eingreift - auf die  
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             Grundstücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden  
             Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grund- 
             stücksflächen zueinander stehen. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines  
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen,   
die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich  
oder gewerblich nutzbar ist; 

 
 2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinaus  
                 reichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes,  
                 wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche  
                 Nutzung festgesetzt ist; 

             3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  
                  liegen, und  bei Grundstücken, die über die Grenzen  
                  einer solchen  Satzung hinaus reichen, die Fläche im  
                  Satzungsbereich; 

 4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach 
      § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6  
      fallen,    
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles  
(§ 34   BauGB) liegen, die Gesamtfläche des  
Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innen- 
bereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Au-
ßenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks, höchstens je-
doch die Fläche zwischen der öffentlichen 
Verkehrsanlage und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu ver-
läuft; bei Grundstücken, die nicht an die öf-
fentliche Verkehrsanlage angrenzen oder le-
diglich durch einen zum Grundstück gehö-
renden Weg mit ihr verbunden sind, die Flä-
che zwischen der öffentlichen Verkehrsanla-
ge zugewandten Grundstücksseite und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 50 m dazu verläuft; 

 
 5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit.b) ergeben- 
      den Grenzen hinaus bebaut  oder gewerblich genutzt  
      sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Verkehrs- 
      anlage bzw. im Fall von Nr. 4 lit b) der der öffentlichen 
      Verkehrsanlage zugewandten Grundstücksseite und  
      einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand  
      verläuft, der der übergreifenden oder gewerblichen  
      Nutzung entspricht; 

 6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 
     vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und  
     Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind  
     oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts- 
     teils so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grund- 
     stücks. 

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 6 genannten Grundstücken wird nur 
die Grundstücksfläche nach Abs. 2 berücksichtigt. 

 Im Übrigen wird bei bebauten oder bebaubaren und bei 
gewerblich genutzten oder gewerblich nutzbaren 
Grundstücken zu der nach Abs. 2 festgestellten Grund-
stücksfläche je Vollgeschoß 25 v. H. der Grundstücksflä-
che hinzugezählt. 
Als Vollgeschoß gelten alle Geschosse, die nach landes-
rechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchenge- 
bäude werden stets als eingeschossige Gebäude behan-
delt. Ist im Einzelfall eine Geschoßzahl wegen der Be-
sonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei 
gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je 
angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise bau- 

lich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Hö-
he des Bauwerks als ein Vollgeschoß gerechnet. 

(4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche 
wird vervielfacht 

 1. mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der  
          baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichba- 
          ren Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze,  
          Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar ist oder in- 
          nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
          tatsächlich so genutzt wird, 

             2. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines  
         tatsächlich bestehenden (§ 34BauGB) oder durch  
         Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
         § 4 und § 4 a  BauNVO); Dorfgebietes (§ 5 
         BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) der  
         ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb  
         eines Bebauungsplangebietes überwiegend ge- 
         werblich oder überwiegend in einer der gewerbli- 
         chen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-,  
         Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für  
         freie Berufe) genutzt wird; 

3. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines  
         tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch  
         Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 
         BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), 
         Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebie- 
         tes (§ 11BauNVO) liegt. 

(5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 S. 2 gilt bei 
Grundstücken, 

 1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes  
         liegen, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl  
         der Vollgeschosse; 

 2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge- 
         schosse die Höhe der baulichen Anlagen festge- 
         setzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie- 
          ten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und  
          in allen anderen Baugebieten die durch 2,3 ge-- 
          teilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze  
          Zahlen aufgerundet, 

 3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
         geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen  
         sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist,  
         die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen- 
         zahl auf ganze Zahlen aufgerundet, 

 4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet  
          werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoß je  
         Nutzungsebene, 

 5. für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung  
         ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem  
         Vollgeschoß, 

            6. für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne  
                      Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollge- 
                      schossen, 

 7. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der  
         Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla- 
         gen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in  
     der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 
     und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
      Berechnungswert nach Nr. 1 bis 3; 

         8.       auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1  
                   bzw. Nr. 4 bis 6 oder die Höhe der baulichen Anlagen  
                   bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 2 bzw.  3 über- 
                   schritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der  
                   Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich  
                   vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungs- 
                    werte nach Nr. 2 bzw.  3. 
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          9.       für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb  
       des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§34  
       BauGB) liegen, wenn sie 

       a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich  
           vorhandenen Vollgeschosse 

                     b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 
             Umgebung überwiegend vorhandenen   
             Vollgeschosse.     

§ 8 
Verteilungsregelung für Außenbereichsgrundstücke 

(1) Bei Außenbereichsgrundstücken wird der nach § 5 bzw. 
§ 6 auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil am bei-
tragsfähigen Aufwand unter Berücksichtigung der nach-
folgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem 
die Grundstücksflächen zueinander stehen. 

(2)        Als Grundstücksfläche gilt die Gesamtfläche eines  
       Grundstücks i.S. des Grundbuchrechts. 

(3) Die Grundstücksfläche gem. Abs. 2 wird mit einer an der 
Nutzung ausgerichteten Meßzahl vervielfältigt. 

(4) Die Vervielfältigungsmesszahl beträgt für Grundstücke 

 1. ohne Bebauung 

  a) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
          Wasserflächen        2 

  b) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
          land                              4  

             c) bei gewerblicher Nutzung  
         (z. B. Bodenabbau pp.)                                       12      

            2. mit in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung   
   vergleichbaren Nutzung (z. B. Friedhöfe, Sportplätze,  
   Freibäder, Dauerkleingärten pp.)                                 8 

 3. mit Wohnbebauung , landwirtschaftlichen Hofstellen  
    oder landwirtschaftlichen Nebengebäuden (z. B. 
    Feldscheunen) für eine Teilfläche, die sich 
    rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 
    geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,           16  
    für die Restfläche gilt Nr. 1 

4.  mit Bebauung, die gewerblich genutzt werden,  für 
     eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundflä- 
     che der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächen- 
     zahl 0,2 ergibt,                                                          20 
     für die Restfläche gilt Nr. 1;                                                                

5. Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungsbe- 
    reich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  liegen, 
    für die von der Satzung erfassten Teilfläche   
 
    a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder  
          Gewerbebetrieben dienen,         20 

    b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  
         Bebauung                                                              16 
         für die Restfläche gilt jeweils Nr. 1. 
 

§ 9 
Aufwandsspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßen- 
ausbaubeitrag selbständig erhoben werden für 

 1. den Grunderwerb für die öffentliche Verkehrsanlage, 

 2. die Freilegung der öffentlichen Verkehrsanlage, 

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse- 
    rung oder Erneuerung der Straßen und Wege ohne   
    Moped-, Rad- und Gehwege sowie ohne 
    Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen, 
  

 4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder 
     Erneuerung der Mopedwege oder  eines von ihnen, 

 5. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesse- 
    rung oder Erneuerung der Radwege oder eines von 
    ihnen, 

 6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder 
     Erneuerung der Gehwege oder eines von ihnen,  

 7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung kombinierter Rad- und Gehwege oder  
     eines von ihnen,  
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder 
    Erneuerung der Oberflächenentwässerung der öffent- 
    lichen Verkehrsanlage, 
 

 9. die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder  
    Erneuerung der Beleuchtungseinrichtungen der 
    öffentlichen Verkehrsanlage, 

           10. die Herstellung,  Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung der Parkflächen, 

           11. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder  
     Erneuerung der Grünanlagen. 

§ 10 
Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der bei-
tragsfähigen Maßnahme. 

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Bei-
tragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frü-
hestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspal-
tung.  

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnit-
ten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 
Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ab-
schnittsbildungsbeschluss.   

(4) Die in Abs. 1 - 3 genannten Maßnahmen sind erst dann 
beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend 
dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm 
fertig gestellt sind, der Aufwand berechenbar ist und in 
den Fällen von Abs. 1 und 3 die erforderlichen Grund- 
flächen im Eigentum der Gemeinde stehen. 

§ 11 
Vorausleistungen 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus- 
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vor-
ausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

§ 12 
Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem dinglichen 
Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts bei-
tragspflichtig.  

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch 
als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die 
Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i.S. 
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.  

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig. 
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                                                 § 13 
                         Beitragsbescheid 

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 

§ 14 
Fälligkeit 

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistun-
gen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. 

§ 15 
Ablösung 

(1)         In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan- 
              den ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart  
              werden. 

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die  
             Ausbaumaßnahme i.S. von § 1 entstehende Ausbauauf- 
              wand anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen  
              zu er mitteln und nach Maßgabe der §§ 5 - 8 auf die  
              Grundstücke zu verteilen, denen durch die Inanspruch- 
              nahme oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
              betreffenden öffentlichen Verkehrsanlage ein Vorteil  
              entsteht. 

(3)  Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 
              pflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 16 
Billigkeitsregelungen 

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der 
tatsächlichen Nutzung vorwiegend Wohnzwecken dienen-
den Grundstücke im Gemeindegebiet  mit  1.045 m² gel-
ten derartige Wohngrundstücke als i.S. von § 6 c Abs.2  
Satz 1 KAG-LSA übergroß, wenn die Summe der nach § 
7 Abs.2 und § 6 Abs. 2 zu berechnenden Vorteilsflächen 
die vorgenannte Durchschnittsgröße um 30 v. H. (Begren-
zungsfläche) oder mehr überschreitet. In diesem Sinne 
übergroße Grundstücke, werden in Größe der Begren-
zungsfläche in vollem Umfang , hinsichtlich der die Be-
grenzungsfläche  bis um 50 v. H. übersteigenden Vorteils-
fläche zu 50 v. H. und wegen einer darüber hinausgehen-
den Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach §§ 5 bis 7 zu 
berechnenden Straßenbaubeitrages herangezogen.  

            Die Begrenzungsregelung ist zunächst auf die Vorteilsflä- 
            che nach § 7 Abs. 2 und danach auf die darüber hinaus- 
            gehende Vorteilsfläche nach § 6 Abs. 2 anzuwenden.                          

(3) Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können 
ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einzie-
hung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuld-
ner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint. ist deren Einziehung nach 
Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden. 

  
§ 17 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30.07.1997 außer Kraft. 

 
Möser, den 01.03.2000 

gez. Bremer 
Bürgermeister 

 

                        206 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG LSA 
für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Pietzpuhl 

Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 der GO-LSA vom 05.10.1993 (GVBl. 
LSA S. 568) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
das Kommunalwahlrecht für nichtdeutsche Unionsbürger vom 
06.11.1995 (GVBl. LSA S. 314) in Verbindung mit §§ 1, 2 und §§ 
6 sowie 10 und 13 a des Kommunalabgabengesetzes vom 
11.06.1991 (GVBl. LSA Nr. 12 S. 105), geändert durch Gesetz 
zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 13.06.1996 
(GVBl. LSA S. 200) hat der Gemeinderat der Gemeinde Pietzpuhl 
in seiner Sitzung am 11.09.1996 folgende Satzung über die Er-
hebung von Beiträgen nach § 6 KAG LSA für straßenbauliche 
Maßnahmen beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

1. Die Gemeinde Pietzpuhl erhebt zur Deckung ihres Aufwandes  
    für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue- 
    rung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Anlagen)  
    insgesamt, in Abschnitten oder Teilen - sowie der von ihr  
    bereitgestellten Wirtschaftswege von den Grundstückseigen- 
    tümern, denen die Möglichkeit oder Inanspruchnahme dieser  
    öffentlichen Einrichtung besondere wirtschaftliche Vorteile  
    bietet, Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

2. Zu den Anlagen im Sinne dieser Satzung zählen: 

     1. die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und  
         Plätze; 

     2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen  
          mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen  
          innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege) 

     3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete; Sammelstraßen  
         sind öffentliche Straßen, Wege  und Plätze, die selbst nicht  
         zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung der Baugebie- 
         te notwendig sind; 

 4. Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder- 
   spielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1  
   bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebauli- 
   chen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren 
   schließung notwendig sind; 

      5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche  
          Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-  
          schutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der 
          Erschließungsanlagen sind.  

3. Beiträge werden nicht erhoben für die laufende Unterhaltung  
und Instandsetzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen. 
Beiträge werden nicht erhoben, wenn seit Inkrafttreten dieser 
Satzung neu hergestellte oder erneuerte Anlagen nicht ausrei-
chend unterhalten worden sind. 

 
4. Vor dem Beschluss über eine  beitragspflichtige/ 
    beitragauslösende Maßnahme sind die Beitragspflichtigen  
    gemäß § 6 Abs. 1 KAG zu informieren. Bei Anliegerstraßen ist  
    gem. § 6 Abs. 2 KAG eine Abstimmung durchzuführen.   

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für 

1. den Erwerb (einschließlich der Erwerbskosten und aufstehen- 
    der Bauten) des für die Herstellung, Erweiterung und Verbes- 
    serung der Anlagen benötigten Grundflächen, dazu gehören  
     auch der  Wert der hierfür von der Gemeinde aus ihrem 
     Vermögen bereitgestellten eigenen Grundstücke 
     zuzüglich der Bereitstellungskosten; maßgebend ist der Wert  
     zum Zeitpunkt des Beginns der Bauarbeiten.  

2. die Freilegung der Flächen; 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung  
    der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige  
    Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse  
    an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen  
    wegen Veränderungen des Straßenniveaus; für Wege und  
    Plätze gilt dies sinngemäß; 
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4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneue- 
          rung von  
 

• Randsteinen und Schrammborden, 
• Rad- und Gehwegen, 
• Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
• Beleuchtungseinrichtungen 
• Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächen-

entwässerung der Anlage (Straße), 
• Böschungen, Schutz- und Stützmauern 
• Parkflächen (auch Standspuren und Haltebuchten) und 

Grünanlagen mit gärtnerisch gestalteten Flächen und der 
erforderlichen Bepflanzung als Bestandteil der Anlage.  

 
5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Lärm- 
    schutzanlagen, soweit sie nicht  von Dritten (Verursacher) zu  
    tragen sind;  
 
6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung 
     sowie Bauleitung für den Einsatz nicht eigener Bediensteter,  
     die ausschließlich der Maßnahme zuzuordnen sind.  
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

1. Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  
    Aufwendungen ermittelt. 

2. Die Gemeinde Pietzpuhl ermittelt den beitragsfähigen Aufwand  
    jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Auf- 
    wand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer  
    Maßnahme (Kostenplanung) oder für einen selbständig 
    nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung)  
    gesondert ermitteln. Die Entscheidung über die Kostenspaltung  
    oder die Bildung von Abschnitten oder Abrechnungseinheit trifft  
    der Gemeinderat. 

§ 4 
Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 

(Vorteilsbemessung) 

1. Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses  
     den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der   
     Einrichtung durch die Allgemeinheit oder die Gemeinde 
     entfällt. Zuschüsse Dritter mindern je zur Hälfte den von der 
     Gemeinde zu tragenden Anteil (Satz 1) und den von den  
     Beitragspflichtigen aufzubringenden Anteil, soweit der Zuwen- 
     dungsgeber nichts anderes bestimmt hat. Der verbleibende  
     Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu  tragen.  
 
2. Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt: 

    - bei Straßen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 
      dienen                                                                            15 v. H. 

    - bei Straßen mit starkem innerörtlichen Verkehr 
       a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- u. 
           Sicherheitsstreifen                                                   15 v .H. 

 b) für Rinnen und andere Einrichtungen der  
     Oberflächenentwässerung sowie für 
     Beleuchtungseinrichtungen                                     15 v. H. 

       c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad-  
     und Gehwege sowie für Grünanlagen als 
     Bestandteile der Anlage                                          15 v. H. 

       d) für Parkflächen (auch Standspuren und  
     Haltebuchten)                                                          15 v. H. 

     - bei Straßen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr  
       dienen 

       a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
           Sicherheitsstreifen                                                    15 v. H. 
 
       b) für Rinnen und andere Einrichtungen der 

           Oberflächenentwässerung sowie für 
            Beleuchtungseinrichtungen                                    15 v .H. 

        c) für Randsteine und Schrammborde, für Rad-  
      und Gehwege sowie für Grünanlagen als 
      Bestandteile der Anlage                                         15 v. H. 

         d) für Parkflächen , die einem Grundstück 
       eindeutig zuzuordnen sind und einen 
       besonderen Vorteil bieten                                      15 v. H. 

- bei allen Straßentypen/-klassen wird für Böschungen,  
  Schutz- und  Stützmauern nach gesonderten Festlegungen 
  für jede Baumaßnahme eine separate Aufschlüsselung unter  
  Beachtung des Aufwandes getroffen   

- bei allen anderen Gemeindestraßen im Außenbereich, die die   
  Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet sind.   15 v. H. 

3. Im Sinne des Absatzes II. Pkt. 1 bis 3 gelten als: 

• Anliegerstraße: 
           Straße, die ganz überwiegend der Erschließung der  
           Grundstücke dienen (Wohnstraße); 

• Haupterschließungsstraße: 
      Straße, die der Erschließung von Grundstücken und 

gleichzeitig dem durchgehenden  innerörtlichen Verkehr 
dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrsstraße nach  
Pkt. 3 sind (starkem innerörtlichen Verkehr dient); 

 
• Hauptverkehrsstraße: 

          Straße, die ganz überwiegend dem durchgehenden 
           innerörtlichen/überörtlichen Durchgangsverkehr dient. 

 § 5 
Vorteilsbemessung in Sonderfällen 

1. Liegt ein bebautes oder bebaubares Grundstück an mehreren 
    Erschließungsanlagen, so ist dieses Grundstück zu jeder Er- 
    schließungsanlage, aus der ein besonderer wirtschaftlicher  
    Vorteil erwächst, beitragspflichtig. Ist mit dem Beitrag zu einer 
    Erschließungsanlage ein Teil des Betrages  zur anderen Er- 
    schließungsanlage abgedeckt, so ist nur noch der nicht bereits  
    abgegoltene Teil beitragspflichtig.  

2. Bei dem Ausbau eines Gehweges oder von Parkflächen sowie  
    Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrich- 
    tungen sind nur an einer Seite von Straßen, Wegen oder  
    Plätzen, wird der dadurch bedingte Vorteil für die Grundstücke  
    beider Seiten stets gleich hoch bemessen.  

3. Wird ein beitragspflichtiges Grundstück in einem gemessenen  
    Teil öffentlich genutzt, so ist der Teil des Grundstückes, für den  
    eine öffentliche Nutzung besteht, nicht beitragspflichtig.  

§ 6 
Beitragsmaßstab (Verteilungsregelung) 

1. Der Anteil der Beitragsschuldner am beitragsfähigen Aufwand  
     wird auf die durch die Anlage oder durch den selbständig  
    benutzbaren Abschnitt der Anlage je zur Hälfte nach der 
    Summe der Grundstücksflächen und der zulässigen 
    Geschoßflächen umgelegt.  
    Die Grundstücksfläche bemisst sich nach den Grundbuch- oder  
    Katasterangaben, ersatzweise nach sonstigen nachprüfbaren   
    Unterlagen. Ist dies nicht möglich, ist mit dem Beitragspflichti- 
    gen einvernehmlich und nachweisbar die Grundstücksfläche  
    vor Ort zu ermitteln. 
 
3. Überdurchschnittlich große Wohngrundstücke sind nur mit der  
     für das Satzungsgebiet durchschnittlichen Grundstücksgröße  
     heranzuziehen, soweit sie nicht tatsächlich in größerem  
     Umfang genutzt werden.  
 
4. Die zulässige Geschoßfläche bestimmt sich, wenn ein  
    rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen  
    Festsetzungen. Ist darin eine Geschoßflächenzahl (§ 20 Bau- 
    nutzungsverordnung) festgelegt, so errechnet sich die 
    Geschoßfläche für die Grundstücke durch Vervielfältigung der 
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jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan fest-
gesetzten Geschoßflächenzahl. Ist im Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl (§ 21 Baunutzungsverordnung) festgesetzt, so 
ergibt sich die Geschoßfläche aus der Vervielfachung der je-
weiligen Grundstücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt 
durch 3,5. Ist aufgrund einer Ausnahme oder Befreiung im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Ge-
schoßfläche zugelassen, ist diese zugrunde zu legen. Ist im 
Einzelfall nur eine geringere Geschoßfläche zulässig, so ist 
diese maßgebend. 

5. Die zulässige Geschoßfläche ist nach dem Stand der  
    Planungsarbeiten zu ermitteln, wenn für das Grundstück zwar 
    die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen, die  
    zulässige Geschoßfläche aber noch nicht festgesetzt ist. Abs. 3  
    Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 
 
6.  Die zulässige Geschoßfläche ist zu ermitteln nach der für  
     vergleichbare Baugebiete in der Gemeinde festgesetzten  
     Nutzungsziffer, wenn 
 

a) in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan das zu-
lässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt  ist 
oder 

b)    sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungs- 
        plan die zulässige Geschoßfläche nicht hinreichend  
        sicher entnehmen lässt 
        oder 
c)     in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das  
        zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden  
        soll 
        oder 
d)     ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch 
         vorhanden ist. 

Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die zu-
lässige Geschoßfläche aus der durchschnittlichen  Ge-
schoßflächenzahl, die nach § 34 BauGB i.V.m. § 17 und § 
20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhandenen Bebau-
ung ermittelt wird.  

7. Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne  
    Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschoßfläche die  
    Hälfte der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche  
    gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im  
    Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
     Bedeutung hat. 
 
8. In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten und nach der Art der  
    Nutzung vergleichbaren Sondergebieten wird die zulässige  
    Geschoßfläche um zwei Drittel erhöht in Ansatz gebracht. Das  
    gilt auch, wenn sich eine vergleichbare zulässige Nutzung  
    eines Gebietes aus den §§ 33 - 35 BauGB ergibt oder ein  
    Grundstück tatsächlich überwiegend gewerblich oder industriell  
    baulich genutzt wird. 
 
9. Grundstücke an zwei oder mehreren nach dieser Satzung  
    getrennt abzurechnenden mit einem Eckwinkel von nicht mehr  
    als 135°  (Eckgrundstücke) werden für jede Anlage mit der  
    Maßgabe herangezogen, dass bei der Berechnung des 
    Beitrages nach den vorstehenden Absätzen die sich 
    ergebenden Berechnungsdaten jeweils um ein Drittel gekürzt  
    zugrunde gelegt werden.  
 
10. Für Grundstücke, die zwischen zwei Erschließungsanlagen  
      liegen, gilt Abs. 9 entsprechend. 
 
11. Die Absätze 9 und 10 gelten nicht in Kern-, Gewerbe- und  
      Industriegebieten und nach der Art der Nutzung vergleichba- 
      ren Sondergebieten. Das gilt auch in Gebieten, in denen sich  
      eine vergleichbare zulässige Nutzung aus den §§ 33 bis 35  
      BauGB ergibt und für Grundstücke, die tatsächlich überwie- 
      gend gewerblich oder industriell baulich genutzt werden. 
 
12. Deckt sich die zulässige Nutzung nach den Absätzen 4 – 6 
      und 9 - 10 nicht mit der tatsächlichen Nutzung der Grund- 

      stücke, ist bei der Heranziehung von der tatsächlichen 
      Nutzung auszugehen.       
  

§ 7 
Beitragspflichtige 

1. Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des  
    Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks oder Inhaber  
    eines dinglichen Nutzungsrechtes (§6 Abs. 8 S. 3 KAG) ist. Ist  
    das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an  
    Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  
    Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 
2. Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im  

Falle des Absatz 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht.  
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 

Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragspflich-
tigen Maßnahme, in den Fällen einer Kostenspaltung mit Beendi-
gung der Teilmaßnahme, in den Fällen der Bildung von Abrech-- 
nungsabschnitten mit der Beendigung der gesamten beitragsfähi-
gen Maßnahme.  

§ 9 
Beitragsbescheid 

1. Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt,  
    wird durch schriftlichen  Bescheid festgesetzt. 
 
2. Die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Erteilung  
    des Beitragsbescheides, die Erteilung des Ausbaubeitragsbe- 
    scheides sowie die Entgegennahme des Ausbaubeitrages 
     wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Möser mit Sitz in  
    Möser vorgenommen. 

§ 10 
Kostenspaltung 

1.  Der Beitrag kann für 
• den Grunderwerb und den Wert der von der Gemeinde 

bereitgestellten Grundstücke, 
• die Freilegung, 
• die Fahrbahn (die Plätze) mit Randsteinen oder 

Schrammborden sowie den Anschluss an andere  
Verkehrswege, 

• die Radwege, 
• die Gehwege, 
• die Rinnen und anderen Entwässerungseinrichtungen, 
• die Beleuchtungseinrichtungen, 
• die Parkflächen, 
• die Grünanlagen 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt 
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbe-
träge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. 

2.  Absatz 1 findet auf die in § 3 Abs. 2 Satz 2 genannten Fälle 
entsprechende Anwendung. 

 
3.  Der Aufwand für 

• Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
• Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
• Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Straßenni-

veaus, 
• anteilige Verwaltungskosten und die anteiligen Aufwen-

dungen für die Beauftragung Dritter mit der Planung und 
Bauleitung (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 wird den Kosten der Fahr-
bahnen (Absatz 1 Nr. 3) zugeordnet. 

  

§ 11 
Vorausleistungen 

Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden 
ist, kann die Gemeinde angemessene Vorausleistungen bis zur 
Höhe des voraussichtlichen Beitrages erheben.  
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§ 12 
Fälligkeit  

1. Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Voraus- 
    leistungen werden einen Monat nach der Zustellung des  
    Bescheides fällig. 

 

2. Nach Maßgabe des § 13 a KAG können Beiträge gestundet 
oder erlassen werden. Von der Möglichkeit der Absätze 2 und 
5 wird nach Maßgabe der Entscheidung des Rates im Einzelfall 
Gebrauch gemacht. 

§ 13 
Besondere Zufahrten 

1. Mehrkosten für auszubauende Grundstückszufahrten im  
    öffentlichenVerkehrsraum sind keine Aufwendungen i.S. des 
    § 2;  
 
2. Zufahrten werden auf Antrag des Grundstückseigentümers  
     oder des Erbbauberechtigten - vorbehaltlich der aufgrund  
     anderer gesetzlicher Vorschriften erforderlichen Genehmi- 
     gungen - auf dessen Rechnung erstellt werden, sofern die  
     bestehenden oder zu erwartenden Verkehrsverhältnisse dies  
     zulassen.  

 

§ 14 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt vier Wochen nach ihrer Verkündung in Kraft.  

Pietzpuhl, den 11.09.1996 

 

gez. Gent 
Bürgermeister 
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               Satzung über die Erhebung von   

                       Erschließungsbeiträgen in     
                       der Gemeinde Hohenwarthe 

Aufgrund des §  132 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141)  in Verbin-
dung mit § 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
vom 05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568) zuletzt geändert durch das 
Kommunalrechtsänderungsgesetz vom 31.07.1997 (GVBl.LSA S. 
218) hat der Rat der Gemeinde Hohenwarthe in seiner Sitzung 
vom  20.03.2001 folgende Satzung beschlossen:                                                  

§ 1 
        Erhebung des Erschließungsbeitrages 

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde entsprechend den 
Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 
   Art der Erschließungsanlagen 

Erschließungsanlagen sind: 

(1) die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den 
baurechtlichen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flä-
chen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; 

(2) die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen in-
nerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwege);             

(3) die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammel-
straßen; 

(4) öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grün-
anlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie 
Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten  
Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen 
innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind; 

(5) Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche  
Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil 
der Erschließungsanlagen sind. 

 

   § 3     
                     Umfang der Erschließungsanlagen 

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 
 

1.   Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von   
   Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 
   Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von  

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von  
18 m, 

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis 
zu einer Breite von 24 m, 

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, 
wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind; 

 
2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von 

Grundstücken in Baugebieten  (Anlagen nach § 127 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung 
von 
a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 

12 m, 
b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis 

zu einer Breite von 18 m, 
c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 

24 m,  wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt 
sind; 

 
3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbe-

gebiet und im Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs. 
2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie  
beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum An-
bau oder zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind; 

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m; 

 
5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu ei-

ner Breite von 21 m; 
 

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrs-
anlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis 
zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen 
nach Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m; 

 
7. Parkflächen und Grünanlagen soweit sie nicht Bestand-

teil der in Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen sind, 
aber nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind, bis 
zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen der 
durch sie erschlossenen Grundstücke; 

 
8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Ziff. 5 wird durch ei-

ne ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfas-
sen Fahr- und Standspuren, Moped-, Rad- und Gehwege, 
Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen 
eventuelle Parkflächen und Grünanlagen. 

(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle 
Grünanlagen. 

 
(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbrei-

ten; sie werden ermittelt, in dem die Fläche der gesamten 
Erschließungsanlage durch die Länge der Anlagenachse 
geteilt wird. 

(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den 
Erschließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung 
notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie die Fahr-
bahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und 



Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land, 10. Jahrgang, Nr. : 13  vom  03.06.2004                                                        Seite 

 

Das Amtsblatt ist in der Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower Land Pressestelle erhältlich und liegt dort zur Einsicht 
aus. Darüber hinaus kann das Amtsblatt in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden eingesehen werden. 
 

193

Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien Stre-
cken. 

 
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne 

von Abs. 1 unterschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für 
die größte Breite beitragsfähig. 

 
(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern 

sich die in Abs. 1 bestimmten Breiten für den Bereich des 
Wendehammers um 50 v. H., mindestens aber um 8 m.      

 
                         

§ 4 
     Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1)  Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die  
       Kosten für  

        1. den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen 

        2. die Freilegung 

        3. die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers  
            einschließlich des Unterbaues, der Befestigung der  
            Oberfläche sowie notwendige Erhöhungen oder 
            Vertiefungen 

        4. die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine 

        5. die Radfahrwege mit Schutzstreifen 

        6. die Mopedwege 

        7. die Gehwege 

        8. die Beleuchtungseinrichtungen 

        9. die Entwässerung der Erschließungsanlagen 

      10. die Herstellung von Böschungen, Schutz- und  
            Stützmauern 

      11. den Anschluss an andere Erschließungsanlagen 

      12. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche  
             Erschließungsanlagen 

      13. die erstmalige Herstellung von Parkflächen 

      14. die Herrichtung der Grünanlagen 

      15. Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und  
            Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes- 
            Immissionsschutzgesetzes. 
 

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch 
 

1. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen  
     bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstel-- 
     lung,  
 
2. diejenigen Kosten, die für Fahrbahn der Ortsdurchfahrten  
    klassifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landes- 
    straßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie 
    gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter  
    hergestellt werden. 
 

(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungs- 
      anlagen gehört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen  
      Zuteilung i.S. des § 57 S. 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 S. 1  
      BauGB auch der Wert nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 
 
(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  
      entstandenen Kosten ermittelt.  
 

§ 5 
         Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsauf-

wandes 

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne 
Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Er-

schließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschließungs-
anlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine Einheit 
bilden, kann der Erschließungsaufwand insgesamt ermittelt wer-
den. 

§ 6 
 Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt 
die Gemeinde 10 v. H.  

§ 7 
Grundstücke 

(1) Grundstücke im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im  bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 

(2) Ist ein vermessenes und im Grundbuch eingetragenes 
bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt 
die von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutz-
te Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in die-
sem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße nachprüfbar, 
insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen.  

 

§ 8 
   Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach 
Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 6) auf die durch die ein-
zelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnitte ei-
ner Erschließungsanlage oder im Falle der zusammenge-
fassten Aufwandsermittlung durch die eine Erschließungs-
einheit bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen 
Grundstücken unter Berücksichtigung  der nachfolgenden 
Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grund-
stücksflächen zueinander stehen. 

 
(2)  Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich  
eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 
 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den 
Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich 
des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen, und bei  Grundstücken, die über die 
Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach 

§ 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 
fallen,  
 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusam-

menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) 
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des 
Grundstücks zwischen der Erschließungsanla-
ge und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 
Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei 
Grundstücken, die nicht an die Erschließungs-
anlage angrenzen oder lediglich durch einen 
zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr ver-
bunden sind, die Fläche zwischen der der Er-
schließungsanlage zugewandten Grundstücks-
seite und einer Linie, die in einem gleichmäßi-
gen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 
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5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) erge-
benden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschlie-
ßungsanlage bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der 
Erschließungsanlage zugewandten Grundstücks- 
seite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßi-
gen Abstand verläuft, der der übergreifenden Be-
bauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 
vergleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sport- und 
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar 
sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils so genutzt werden, die Gesamtfläche 
des Grundstückes.       
 

(3) Bei den in Abs. 2 Nr. 6  genannten Grundstücken wird nur  
die Grundstücksfläche  nach Abs. 2 berücksichtigt. 
 Im übrigen werden bei bebauten oder bebaubaren und bei  
 gewerblich genutzten oder gewerblich nutzbaren 
 Grundstücken zu der nach Abs. 2 festgestellten Grund- 
 stücksfläche je Vollgeschoss 25 v .H. der Grundstücksflä- 
 che hinzugezählt. 
  Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landes 
  rechtlichen Vorschriften  Vollgeschosse sind. Kirchenge- 
  bäude werden stets als eingeschossige Gebäude  behan- 
  delt. Ist im Einzelfall eine Geschosszahl wegen der Beson- 
  derheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei ge- 
  werblich oder industriell genutzten Grundstücken je ange- 
  fangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich ge- 
  nutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des  
  Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

(4) Die nach Abs. 2 und Abs. 3 ermittelte Grundstücksfläche 
wird vervielfacht. 
 
1. mit 0,5, wenn das Grundstück nur in einer der bauli-

chen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 
(z.B.  Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 
Dauerkleingärten) nutzbar ist oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils tatsächlich so ge-
nutzt wird, 
 

2. mit 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsäch-
lich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und 
§ 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder 
Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplange-
bietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in 
einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. 
Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 
 

3. mit 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsäch-
lich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 
9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 
 

4. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 2 und 3 gelten 
nicht für die Abrechnung von selbständigen Grünanla-
gen. 

 
(5) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3  S. 2 gilt bei 

Grundstücken,  
 
1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplanes liegen (Abs. 2 Nr. 1), 
 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzuläs-

sige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Voll-

geschosse die Höhe der baulichen Anlagen fest-
gesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 
3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 

2,3 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf 
ganze Zahlen aufgerundet; 

c)   für die im Bebauungsplan weder die Zahl der  
          Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
          Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl  
          festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzu- 
          lässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufge- 
          rundet; 
  d)     auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet  
           werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss  
           je Nutzungsebene; 

e)     für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung  
        ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von 
        einem Vollgeschoss;  
f)      für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung  
        ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei 
        Vollgeschossen; 
g)     für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl  
        der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen  
        Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist,  
        der in der näheren Umgebung überwiegend fest- 
        gesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34  
        BauGB) Berechnungswert nach lit. a) – c); 
 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) 
bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der  baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vor-
handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz o-
der teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles liegen (Abs. 2  Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie 
a)  bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor-   

 handenen Vollgeschosse, 
b)  unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 

  gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 

 § 9          
 Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen 

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschlie-
ßungsanlagen i. S. von § 127  Abs.  2 Nr. 1 BauGB er-
schlossen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage bei-
tragspflichtig. 

 
(2)    Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines  
         Bebauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder  
         werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für  
         Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 8 Abs. 3 ermittelte 
         und bei der Verteilung nach § 8 Abs. 1 zu berücksichtigende  
         Grundstücksfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschlie- 
         ßungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach  
          § 8 Abs. 2 festgestellte Grundstücksfläche größer als  
          900 qm, so beschränkt sich diese Regelung auf die Teilflä- 
          che von 900 qm.  
 
(3)     Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn 

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 2 oder Nr. 3  anzu-
wenden ist; 

2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungs-
anlage i. S. von § 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem 
Recht nicht erhoben werden konnten und auch künftig 
nicht erhoben werden. 
 

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2  
BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 
BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 8 
Abs. 3 ermittelte und bei der Verteilung nach § 8  Abs. 1 zu 
berücksichtigende Grundstücksfläche bei der Abrechnung 
jedes Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in An-
satz gebracht.  
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   § 10     
                             Kostenspaltung 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschlie-
ßungsbeitrag erhoben werden 
für  

1. den Erwerb der Erschließungsflächen, 
2. die Freilegung der Erschließungsflächen, 
3. die Herstellung der Fahrbahn, 
4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
5. die Herstellung der Mopedwege oder eines von ihnen,    
6. die Herstellung der Radwege mit Schutzstreifen oder eines 

von ihnen, 
7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,    
9. die Herstellung der Parkflächen, 
10. die Herstellung der Grünanlagen. 
 

§ 11 
                 Merkmale der endgültigen Herstellung von  

Erschließungsanlagen 
 

(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege 
sowie Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 – 
3 BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn  

 
1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete 

 Straße angeschlossen sind, 
 
2. die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist,  

 

3. die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen 
vorhanden sind, 

 

4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungs-
anlage gemäß dem Bauprogramm 
hergestellt sind.  

(2) Dabei sind hergestellt 
 

          1.      Fahrbahn, Geh- und Radwege sowie Mischflächen  
                   (Kombination aus Fahrbahn und Gehweg ohne 
                    Abgrenzung untereinander), wenn sie einen 
                    tragfähigen Unterbau und eine Decke aus Pflaster,  
                    Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material  
                    neuzeitlicher Bauweise aufweisen, 

2.      die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befesti- 
         gung mit Platten, Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder  
         einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise  
         erhalten haben, 
 
3.      die Entwässerungsanlagen, wenn die Straßenrinnen,  
         die Straßeneinläufe oder die sonst zur Ableitung des  
         Straßenoberflächenwassers erforderlichen  
         Einrichtungen betriebsfertig hergestellt sind, 
 
4.      die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe  
         der Anlage und den örtlichen Verhältnissen ange- 
         passte Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt  
         ist. 

 

(3) Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie 
eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz haben, die 
Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist und  
 
1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführ-

ten Herstellungsmerkmale aufweisen, 
 

2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.  
 

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile 
und Herstellungsmerkmale einer Erschließungsanlage ab-
weichend von Abs. 1 – 3 festgelegt werden. 

 

   § 12   
                          Entstehung der Beitragspflicht 

(1)    Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung  
           der Erschließungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB). 
 

(2)    In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitrags- 
   pflicht mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand    
   durch den Teilbeitrag gedeckt werden soll, und der 
   Anordnung der Kostenspaltung. 

 

(3)    Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer  
   Erschließungsanlage entsteht die Beitragspflicht mit der   
   endgültigen Herstellung der Abschnittsmaßnahme und der 
   Anordnung der Abschnittsbildung.  
                                         

 
                                                  § 13 

Immissionsschutzanlagen 

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 
Abs. 5 werden durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall 
geregelt. 
 

§ 14 
                Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag 

  (1)  Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht  
         oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann die  
         Gemeinde Vorausleistungen auf den Erschließungs-- 
         beitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen  
         Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben  
         auf dem Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der  
         Herstellung der Erschließungsanlagen begonnen worden  
         ist und die endgültige Herstellung der Erschließungs-  
         anlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.  

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu 
verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-
pflichtig ist.     

 
   § 15 

Ablösung des Erschließungsbeitrages 

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden 
ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 

 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die end-

gültige Herstellung der Erschließungsanlage entstehende 
Erschließungsaufwand anhand der Kosten für vergleichbare 
Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach Maßgabe der 
§§ 8 und 9 auf die durch die Erschließungsanlage erschlos-
senen Grundstücke zu verteilen. 

 
 (3)  Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 
        pflicht endgültig abgegolten.      

 

§ 16          
    Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
Hohenwarthe, d. 21.03.2001 

 

gez. Köppen 
Bürgermeister  
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                        208 
Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 6 KAG LSA für straßenbauliche Maß-

nahmen in der Gemeinde Gübs vom 04.10.1999 

 
Aufgrund der §§ 4 und 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in 
Verbindung mit §§ 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 11.06.1991 (GVBl. 
LSA S. 105), in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Gübs in seiner Sitzung am 06.05.2004 
folgende zweite Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 KAG-LSA 
für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Gübs vom 
04.10.1999, zuletzt geändert durch die erste Änderungssatzung 
vom 03.06.2003, wird wie folgt geändert: 
 

§ 16 Abs. 2 wird geändert in Abs. 3. 
 

Dafür erhält § 16 Abs. 2 folgende Neufassung: 

(2) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige öffentliche  
      Einrichtungen erschlossen werden, sind zu jeder öffentlichen  
      Einrichtung beitragspflichtig. Die nach § 7 ermittelte Beitrags- 
      fläche wird nur zu 2/3 herangezogen. Den dadurch entste- 
      henden Ausfall trägt die Gemeinde. 

Artikel II 
 

Die nach Maßgabe von Artikel I geänderte Straßenbaubeitrags-
satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig treten die entsprechenden Vorschriften der Straßenbaubei-
tragssatzung der Gemeinde Gübs vom 04.10.1999, soweit sie 
nach Maßgabe von Artikel I geändert worden sind, außer Kraft. 

Gübs, den 06.05.2004 

gez. Latz 
Bürgermeister                                                             Siegel 

 

2.       Amtliche Bekanntmachungen 

                        209 
Bekanntmachung der Jahresrechnung und Entlastung des 

Bürgermeisters der Gemeinde Möser 

 
Bekanntmachung des Beschlusses Nr.: 04-05/05-02 

Der Gemeinderat der Gemeinde Möser fasste in seiner Sitzung 
am 05.05.2004 den Beschluss über 

1. die Jahresrechnung 2002  
 

2. die Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters der Ge-
meinde Möser für das Haushaltsjahr 2002 
 

3. die Auslegung der Jahresrechnung 2002 zur Einsichtnahme 
für jedermann in der Zeit vom 01.06.2004 bis 14.06.2004 
im Verwaltungsamt Möser, Zi. 02, 
 

die hiermit bekannt gemacht wird. 
 

Möser, 10.05.2004 

gez. Bremer 
Bürgermeister 

 

                        210 
Bekanntmachung der Gemeinde Hohenwarthe,  

Widmung der Straße unter dem Widerlager der Trog-
brücke Verwaltungsgemeinschaft Möser 

 
Laut Beschluss des Gemeinderates Hohenwarthe vom 
07.10.2003 erhält die Straße unter dem Widerlager den Namen 
„Elbstraße“ (Verlängerung der bereits vorhandenen Elbstraße) 
und wird mit sofortiger Wirkung gemäß § 6 des StrG LSA als 
Gemeindestraße für den öffentlichen Verkehr mit allen Eigen-
schaften einer öffentlichen Straße gewidmet. 

Die Verkehrsfläche besteht aus den Flurstücken 4/1, 11/1, 11/2, 
60/7 und 13/1 (jeweils teilweise) der Flur 2 der Gemarkung Ho-
henwarthe.  

Der Eigentümer hat der Widmung zugestimmt. 

Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Hohenwarthe. 

Ergänzend zum Widmungsbeschluss vom 07.10.2003 (Be-
schluss-Nr. 46/2003) wurden am 13.01.2004 (Beschluss-Nr. 
22/2004) folgende Widmungsbeschränkungen beschlossen: 

Folgendem Personenkreis werden die Schlüssel für die Schran-
kenanlage übergeben: 

Rettungsfahrzeuge, Anwohner mit festem Wohnsitz des OT 
Waldschänke (derzeit ca. 28 Personen), Inhaberin der Gast-
stätte „Waldschänke, Wasser- und Schifffahrtsamt Magde-
burg. 

Somit ist die Straße für den öffentlichen Verkehr nur einge-
schränkt nutzbar. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Möser, Bauamt, Brunnenbreite 7/8, 
39291 Möser, einzulegen. 

Der Lageplan kann im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Möser, Zimmer 48, während der Dienstzeiten eingesehen wer-
den. 

 
Hohenwarthe, den 10.05.2004 
 

gez. P. Bergmann 
Bürgermeister 
 
 

                        211 
Bekanntmachung der Gemeinde Hohenwarthe über die öf-
fentliche Auslegung der Vorschlagsliste für die Haupt- und 
Hilfsschöffen des Amtsgerichtes Burg und die Strafkammer 

des Landgerichts Stendal 
 

Die vom Gemeinderat Hohenwarthe mit Beschluss Nr. 33/2004 
am 11.05.2004 aufgestellte Vorschlagsliste für die Haupt- und 
Hilfsschöffen des Amtsgerichtes Burg und die Strafkammern des 
Landgerichts Stendal für die Geschäftsjahre 2005 bis 2008 liegt 
zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 10.06. bis 18.06.2004 im 
Verwaltungsamt Möser, Brunnenbreite 7/8, Zimmer 1, während 
der Öffnungszeiten aus. 

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 Gerichtsverfas-
sungsgesetz (GVG) binnen einer Woche, gerechnet vom Ende 
der Auslegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll der Verwaltungs-
gemeinschaft Möser oder des Amtsgerichtes Burg mit der Be-
gründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste 
Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufge-
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nommen werden durften oder nach §§ 33,34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollten. 
 

Hohenwarthe, 26. Mai 2004 

gez. Bergmann                                   gesiegelt 
Bürgermeister 

 

              212 
Gemeinsame Wahlbekanntmachung für die Kommu-
nalwahlen am 13. Juni 2004 zur Wahl des Kreistages 
des Landkreises Jerichower Land, der Gemeinderäte 

der Gemeinden Brettin, Demsin, Kade, Karow,  
Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin und Zabakuck sowie 

des Bürgermeisters der Gemeinde Kade 
 

1. Die oben bezeichneten Wahlen finden am Sonntag, dem 
    13. Juni 2004 in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr statt. 
    Der Termin für eine eventuell erforderlich werdende Stichwahl  
    bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kade ist Sonntag,  
    der 27. Juni 2004 in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Brettin bildet einen Wahlbezirk mit dem 
    Wahllokal in der Heinrich-Heine-Straße 72 in 39307 Brettin. 
    Die Gemeinde Demsin bildet einen Wahlbezirk mit dem Wahl- 
    lokal in der Genthiner Straße 39 in 39307 Demsin, OT Klein- 
    wusterwitz. 
    Die Gemeinde Kade bildet einen Wahlbezirk mit dem Wahllokal  
    in der Genthiner Straße 22 in 39307 Kade. 
    Die Gemeinde Karow bildet einen Wahlbezirk mit dem Wahllo- 
    kal in der Friedenstraße 29 in 39307 Karow. 
    Die Gemeinde Klitsche bildet einen Wahlbezirk mit dem Wahl- 
    lokal in der Dorfstraße 6 in 39307 Klitsche, OT Neuenklitsche. 
    Die Gemeinde Roßdorf bildet einen Wahlbezirk mit dem Wahl- 
    lokal in der Fröbelstraße 23 in 39307 Roßdorf. 
    Die Gemeinde Schlagenthin bildet einen Wahlbezirk mit dem  
    Wahllokal in der Schulstraße 12 in 39307 Schlagenthin. 
    Die Gemeinde Zabakuck bildet einen Wahlbezirk mit dem  
    Wahllokal Am Park 12 in 39307 Zabakuck. 

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
    Die Stimmzettel für die Kreistagswahlen sind von grüner Farbe.  
    Die Stimmzettel für die Gemeinderatswahlen sind von gelber  
    Farbe.  
    Die Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl sind von oranger 
    Farbe. 
    Die Stimmzettel werden im Wahllokal bereitgehalten und dem  
    Wähler bei Betreten des Wahlraumes ausgehändigt. 

4. Zu vergebende Stimmen: 
 Bei der Wahl zum Kreistag sowie bei der Wahl zum Gemein- 
 derat hat der Wähler bis zu drei Stimmen. 

 
- Die Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelasse- 
    nen Wahlvorschläge. 
- Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonsti- 
    ger eindeutiger Weise, welchem Bewerber er seine Stim- 
    me(n) geben will. 
- Der Wähler kann auch verschiedene Bewerber eines  
    Wahlvorschlages wählen und ist dabei nicht an die  
    Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlages gebunden. 
- Der Wähler kann seine Stimme(n) auch Bewerbern  
   verschiedener Wahlvorschläge geben. 
 

Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Kade hat der 
Wähler eine Stimme. 

- Die Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelasse- 
        nen Bewerber. 

- Der Wähler kennzeichnet durch Ankreuzen oder in sonsti- 
        ger eindeutiger Weise, welchem Bewerber er seine 
        Stimme geben will. 

 

5. Sonstige Hinweise für die Wähler: 
 

- Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes 
über seine Person auszuweisen. 

- Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine 
Stimme(n) nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal ab-
geben. 

- Der Wähler, der einen Wahlschein besitzt, kann in dem 
Wahlbereich, für den der Wahlschein gilt, an der Wahl der 
Vertretungen durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 

- Bei verbundenen Wahlen sind die Stimmzettel bei der 
Urnenwahl getrennt zu falten, bei der Briefwahl sind 
sie in einen gemeinsamen Wahlumschlag zu legen. 

- Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. 

- Wer durch Briefwahl wählen will, muss einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beantragen und seinen 
Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen Wahl-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der gemeinsamen Gemeindewahlleiterin der 
Verwaltungsgemeinschaft Stremme-Nordfiener, Breit-
scheid-Straße 3 in 39307 Genthin übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle ab-
gegeben werden. 

- Die Wahl ist öffentlich und Jedermann hat Zutritt zum 
Wahlraum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäftes 
möglich ist. 

- Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird be-
straft, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis der Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht. 

 

Genthin, den 01. Juni 2004  

M. Sontowski 
Gemeinsame Gemeindewahlleiterin 

 

                  213 
Gemeinsame Wahlbekanntmachung der Verwaltungs-
gemeinschaft Stremme-Nordfiener zur Europawahl am 
13. Juni 2004  
 

1. Am 13. Juni 2004 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
Wahl zum Europäischen Parlament statt. 

    Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

2.  Die Gemeinde Brettin bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Heinrich-Heine-Straße 72 in 39307 Brettin einge-
richtet. 

    Die Gemeinde Demsin bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Genthiner Straße 39 in 39307 Demsin, OT Klein-
wusterwitz eingerichtet. 
Die Gemeinde Kade bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Genthiner Straße 22 in 39307 Kade eingerichtet. 
Die Gemeinde Karow bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Friedenstraße 29 in 39307 Karow eingerichtet. 
Die Gemeinde Klitsche bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Dorfstraße 6 in 39307 Klitsche, OT Neuenklitsche 
eingerichtet. 
Die Gemeinde Roßdorf bildet einen Wahlbezirk; der Wahlraum 
wird in der Fröbelstraße 23 in 39307 Roßdorf eingerichtet. 
Die Gemeinde Schlagenthin bildet einen Wahlbezirk; der 
Wahlraum wird in der Schulstraße 12 in 39307 Schlagenthin 
eingerichtet. 
Die Gemeinde Zabakuck bildet einen Wahlbezirk; der Wahl-
raum wird Am Park 12 in 39307 Zabakuck eingerichtet. 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. 
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     Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die 
Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die 
Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelasse-
nen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf 
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in den Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle (Wahlka-
bine) des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 

    Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des  
     Kreises oder 
b) durch Briefwahl 

    teilnehmen. 

    Wer durch Briefwahl wählen will, muss von der Verwal-
tungsgemeinschaft Stremme-Nordfiener einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlum-
schlag und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
dem beim Kreiswahlleiter des Landkreises Jerichower Land, 
In der Alten Kaserne 4 in 39288 Burg gebildeten Briefwahl-
vorstand übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. 

    Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. 

    Das gilt auch für Wahlberechtigte, die gleichzeitig in einem 
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 

    Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

7. Im Wahlbezirk der Gemeinde Roßdorf werden für wahlstatis-
tische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen Ge-
schlecht und Geburtsjahr in fünf Gruppen vermerkt ist. 

    Das Verfahren ist in dem Gesetz über die allgemeine und 
die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
(Wahlstatistikgesetz – WStaG vom 21. Mai 1999, BGBl. I S. 
1023, geändert durch Gesetz vom 17. Januar 2002, BGBl. I 
S. 412) geregelt und zugelassen. 

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verlet-
zung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. 

Nähere Informationen können bei der Verwaltungsgemein-
schaft Stremme-Nordfiener erfragt werden. 

Dort ist auch ein Informationsfaltblatt des Bundeswahlleiters 
erhältlich. 
 

Genthin, den 01. Juni 2004  

Im Auftrag 

P. Schwindack 
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes 
der Verwaltungsgemeinschaft Stremme-Nordfiener 

 
____________________________________________________ 

C.  Kommunale Zweckverbände 
2. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 

214 
Trinkwasser- und 
Abwasserverband Genthin  

 
 

Satzung zur Änderung der Zweckverbandssatzung 
 

 
 

Präambel 
 
Aufgrund des §§ 8 ff. des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert am 
07.08.2002 (GVBl. LSA S. 336), hat die Verbandsversammlung 
des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin in der Sitzung 
am 30.03.2004 folgende Änderungssatzung beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
Die Zweckverbandssatzung des Trinkwasser- und Abwasserver-
bandes Genthin in der Fassung vom 18.11.2003 wird durch Be-
schluss der Verbandsversammlung am 30.03.2004 wie folgt 
geändert: 
 
1.  Präambel 
 
Aufgrund des §§ 8 ff. des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert am 
07.08.2002 (GVBl. LSA S. 336), hat die Verbandsversammlung 
des Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin in der Sitzung 
am 01.06.1994 (Amtsblatt Nr. 2 vom 07.02.1995), einschließlich 
Satzungsänderungen vom 06.10.1994 (Volksstimme vom 
18.10.1994, Generalanzeiger vom 19.10.1994), 31.01.1995 
(Amtsblatt Nr. 2 vom 07.02.1995), 11.12.1996 (Amtsblatt Nr. 14 
vom 20.12.1996), 01.09.1999 (Amtsblatt Nr. 16 vom 15.11.1999), 
12.04.2000 (Amtsblatt Nr. 15 vom 18.08.2000), 22.05.2001 
(Amtsblatt Nr. 12 vom 05.07.2001),  18.12.2001 (Amtsblatt Nr. 24 
vom 21.12.2001), 22.01.2002 (Amtsblatt Nr. 7 vom 20.03.2002), 
17.12.2002 (Amtsblatt Nr. 32 vom 19.12.2002), 18.11.2003 
(Amtsblatt Nr. 27 vom 15.12.2003) und 30.03.2004 folgende 
Satzung beschlossen. 
 
 
2.    § 6 

Aufgaben der Verbandsversammlung 
 

Die Verbandsversammlung beschließt über folgende Ange-
legenheiten: 
 
1.    bis 11. unverändert 
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12.  Die Einstellung des Geschäftsführers und sonstiger lei-

tender Mitarbeiter ab Entgeltgruppe 13 des Tarifvertra-
ges für Versorgungsbetriebe (TV-V) aufwärts sowie  die  
Grundsätze für Personalentscheidungen. 

 
 
3.   Anlage zum § 2 
  
Die Anlage zum § 2 Abs. (1) der Zweckverbandssatzung des 
Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin erhält folgende 
Fassung:  
 

 
Mitgliederverzeichnis 

 

 
lfd. Nr.  Mitgliedsgemeinde 
 
1  Brettin 
2  Demsin 
3  Dörnitz 
4  Drewitz 
5  Elbe – Parey  
6  Genthin 
7  Gladau 
8  Jerichow 
9  Kade 
10  Karow 
11  Klitsche 
12  Magdeburgerforth 
13  Nielebock 
14  Paplitz 
15  Reesdorf 
16  Redekin 
17  Roßdorf 
18  Schlagenthin 
19  Schopsdorf 
20  Tucheim 
21  Wüstenjerichow 
22  Wulkow 
23  Zabakuck 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung zur Änderung der Zweckverbandssatzung des 
Trinkwasser- und Abwasserverbandes Genthin tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Artikel 3 
Neubekanntmachung 

 
Die Geschäftsführung des TAV Genthin wird ermächtigt, den 
nach Inkrafttreten dieser Änderungssatzung geltenden Wortlaut 
der Zweckverbandssatzung neu bekannt zu machen. 
 
Genthin, den 17.05.2004 
 
 
Bernicke                                                   Siegel 
Verbandsvorsitzender  
  
 
 

 
 
 

D.    Regionale Behörden und  
        Einrichtungen 
 
2.       Amtliche Bekanntmachungen 
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Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung  Altmark, Sitz Stendal 
Postfach 10 14 32  -  39554 Stendal     (03931)  633 – 0 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Schlussfeststellung vom 17.05.2004 
 

Bodenordnungsverfahren: Körbelitz 01 

Landkreis: Jerichower Land 

Verfahrensnummer: JL  2/0309/02 

Die Flurneuordnungsbehörde Altmark erklärt, das mit Beschluss 
vom 19.03.1997 eingeleitete Bodenordnungsverfahren Körbelitz 
01 für abgeschlossen. 

Hierzu wird festgestellt, dass 

• die Neuordnung des Verfahrensgebietes nach den Vor-
schriften des 8. Abschnittes des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes und den Festlegungen des Bodenord-
nungsplanes ausgeführt ist, 

 
• die Berichtigung der öffentlichen Bücher vollzogen ist 

 
• und den Beteiligten keine Ansprüche mehr zustehen, 

die im Bodenordnungsverfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen. 

 

Die Schlussfeststellung beruht auf § 63 Abs. 2 des Landwirt-
schaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) in Verbindung mit § 149 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der derzeit jeweils geltenden 
Fassung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Schlussfeststellung können die Beteiligten innerhalb 
einer Rechtsbehelfsfrist von einem Monat nach Bekanntgabe - 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift - Widerspruch beim 
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Altmark, Akazienweg 
25, 39576 Stendal, erheben. Wird der Widerspruch schriftlich 
erhoben, muss er innerhalb dieser Frist bei der Flurneuordnungs-
behörde eingegangen sein. 

Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Tag. 

 

 

gez. Kriese                                         (Dienstsiegel) 
Sachgebietsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
                                                          
 


